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AVACON ging: 17 APR. 201

Zur Bearbeitung:

Avacon Netz GmbH - Watenstedter Weg 75 - 38229 Salzgitter
Planungsbiiro Holger Fischer

Frau Pia Anders
Konrad-Adenauer-Strale 16

35440 Linden

27. Miarz 2018

PlanungsmafBinahme: Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau,
OT Waldgirmes, BPlan ,.Vor dem Polstiick 1V*;
Anderung des Flichennutzungsplans.

Ihr Zeichen: Wolf/Anders

Unsere Vorgangsnummern: PAP 570047 / DIAS 18-001361
(bitte bei Schriftverkehr stets mit angeben)

Sehr geehrte Frau Anders,

wir bedanken uns fiir die Beteiligung an der 0.g. PlanungsmafBnahme und méchten
Thnen dazu gerne folgendes mitteilen.

Im o.g. Planungsbereich verlduft unsere 110 kV Hochspannungsleitung
Abzweig Rechtenbach (LH-11-1092 / M004 - M005).

Als Anhang erhalten Sie dazu die entsprechenden Ubersichtspline.

Bitte beachten Sie bei Ihrer weiteren Planung, zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum
Schutz unserer Anlagen, zwingend die Hinweise im Anhang.

Fiir Riickfragen stehen wir gern zur Verfiigung.

Freundlighe Griiie

i.V] LA
Ka Su
Anlagen:

Anhang (Hinweise zur Hochspannungsleitung)
Ubersichtsplidne
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Avacon Netz GmbH
Region West

Betrieb Spezialnetze
Watenstedter Weg 75
38229 Salzgitter
www.avacon-netz.de

Suat Akyol

T 015112 20-23 20
suat.akyol
@avacon.de

Mitglieder der
Geschaftsfiihrung:
Christian Ehret
Jérg MaaR

Rainer Schmittdiel
Sitz: Helmstedt

Amtsgericht Braunschweig
HRB 203312

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Avacon AG (27.03.2018)

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Der Hinweis auf die im Plangebiet befindliche 110 kV Hochspannungsleitung
wird gemalR § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich ibernommen und in der Plankarte
dargestellt.

Zusétzlich erfolgen entsprechende Hinweise in der Begrindung zum Bebauungsplan,
die dann im Rahmen der nachfolgenden ErschlieBungsplanung und Bauausfiihrung

zwingend zu beachten sind.

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.

Bebauungsplan ,Vor dem Polstiick IV* im OT. Waldgirmes 4


Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck


Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

avacon

PlanungsmaBinahme: Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau,

OT Waldgirmes, BPlan ,,Vor dem Polstiick IV*;

And des Flicl t lans. . . . . . ..
Ihr Zeichen: w'l,.?f,i';ie,? Feenutzungsprans zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begrindung zum
Unsere Vorgangsnummern: PAP 570047 / DIAS 18-001361 Bebauungsplan aufgefuhrt.

(bitte bei Schriftverkehr stets mit angeben)
Die aufgefuhrten Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende ErschlieRungsplanung
Anhang und sind dort entsprechend zu bericksichtigen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht
kein weiterer Handlungsbedarf.

Hi ise zur Hochsy leitung (bitte dri d beachten)

5 B

Die Abstinde zu den Hochspannungsfreileitungen sind in der DIN EN 50341-1 (VDE
0210-1) geregelt.

Innerhalb des Leitungsschutzbereiches ist die zulidssige Arbeits- und Bauhdhe
begrenzt.

Die Lage der Hochspannungsfreileitung (LH-11-1092 / M004 - M005) entnechmen Sie
bitte dem beigefiigten Ubersichtsplan der Sparte Hochspannung.

Der spannungsabhingige Sicherheitsabstand der Leitung (Abstand bei Arbeiten in der
Nihe unter Spannung stehender Teile) betriigt in diesem Fall 3,0 m.

Der Sicherheitsabstand zu den Leiterseilen muss jederzeit, auch bei
Witterungseinfliissen wie Wind, eingehalten werden und darf keinesfalls
unterschritten werden, da sonst Lebensgefahr besteht.

Beim Betrieb von Freileitungen entstehen elektrische und magnetische Felder.
Die Grenzwerte nach Bundesimmissionsschutzverordnung (26. BImSchV Ausgabe
08/2013) werden eingehalten.

Abgrabungen an den Maststandorten diirfen nicht vorgenommen werden.
Sollten innerhalb eines Sicherheitsabstandes von 10,0 m um einen Maststandort
Abgrabungsarbeiten erforderlich werden, so sind diese mit uns im Detail
abzustimmen.

Die M 1dorte mii fiir Unterhalt Bnahmen zu jeder Zeit, auch mit
schwerem Gerit wie z.B. Lastkraftwagen oder Kran, zugiinglich sein.

Gemifl DIN EN 50341-1 miissen zur Oberfliche neu geplanter StraBen und
Verkehrswege die Sicherheitsabstinde im Freileitungsbereich gewihrleistet sein.

Vorgesehene Reklameeinrichtungen, Fahner gen sowie Beleuchtungs-
einrichtungen innerhalb des Leitungsschutzbereiches miissen mit der Avacon Netz
GmbH abgestimmt werden.
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Hochwiichsige Baume diirfen innerhalb des Leitungsschutzbereiches nicht angepflanzt
werden, da andernfalls die Einhaltung der Sicherheitsabstinde in kiirzester Zeit nicht
mehr gewiihrleistet ist.

Empfehlenswert sind standortgerechte Wildgehdlze wie Biische und Stréucher bis zur
Kategorie GroBstriucher, die mit geringer Wuchshéhe einen ausreichenden

dauerhaften Abstand zu den Leiterseilen einhalten.

Bei Einhaltung der aufgefiihrten Hinweise bestehen gegen das
Flurbereinigungsverfahren unsererseits keine Bedenken.

Die weitere Planung stimmen Sie bitte mit uns ab.

313

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

zu 3.: Die grundsétzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.

Bebauungsplan ,Vor dem Polstiick IV* im OT. Waldgirmes



Anlage

Auswertung der Stellungnahmen gemaR 8 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

[Strom - Hochspannung (AVANG)
HS Muffe

3 © HS Muffe sb M 1:50000
: HS Muffe bis M 1:50000

3 H  HS Mast sb M 1:50000

& * HS Mast bis M 1:50000

e Wadge s He-Sabelanschit

|/ HS-Kabetabschnitt ab M 1:50000

|~ HS-Kabelabschnitt bis M 1:50000

jHS-Freileitungsabschnitt

|/ HS Frefletungsabschnit b M 1:50000

|/ HS-Frefleftungsabschitt bis M 1:50000

Gas - FG (AVANG)

EG Station

IEJFG Station ab M 1:50000
3 FG Station bis M 1:50000
|EG Leitungsveriauf 1:25,000

FG Leitungsverlauf 1:25.000 ab M 1:50000)
FG Leftungsveriauf 1:25.000 bis M 1:50000)

Avacon Netz GmbH, 110 kV Hochspannungsleitung, Abzweig Rechtenbach, LH-11-1092

A avacon
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Ihre Referenzen
Ansprechpartner
Durchwahl
Datum

Betrifft

Hausanschrift
Telekontakte
Konto

Aufsichtsrat
Geschaftstiihrung
Handelsregister

lIl L ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Deutsche Tele

Philipp-Reis-St:
Planungsbiiro Holger Fischer
Herr Wolf
Konrad-Adenauer-Str. 16

35440 Linden

lhr Schreiben vom 15.03.2018

Bettina Klose

(0641) 963-7195

16.04.2018

Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau, Ortsteil Waldgirmes

Bebauungsplan ,Vor dem Polstiick IV“ sowie Anderung des Flichennutzungsplanes in
diesem Bereich

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als
Netzeigentiimerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche
Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmichtigt, alle Rechte und Pflichten der
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen
und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g.
Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom (s.
Anlage).

Zur Versorgung des Gewerbegebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch
die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und
auBerhalb des Plangebiets erforderlich. Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in
den Bebauungsplan aufzunehmen:

In allen StraRen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer
Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m fiir die Unterbringung der
Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.

Die Telekom priift derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im
Baugebiet. Je nach Ausgang dieser Priifung wird die Telekom eine

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Deutsche Telekom AG (16.04.2018)

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begrindung zum Be-
bauungsplan aufgefiihrt.

Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Baugenehmigung, Bauausfiihrung
und ErschlieBungsplanung zu beachten.

Bebauungsplan ,Vor dem Polstiick IV* im OT. Waldgirmes 8



Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

III U | ERLEBEN, WAS VERBINDET.
Datum
Empfanger
Blatt 2

Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behilt sich die Telekom vor,
bei einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch
einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten. Die
Versorgung der Biirger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Erschlie-

sichergestelly. Rungsplanung durch die Bauherren beriicksichtigt.

Fiir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die
Koordinierung mit dem StraRenbau und den BaumaRnahmen der anderen
Leitungstrager ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der
ErschlieBungsmaRnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom
Technik GmbH, unter der im Briefkopf genannten Adresse so friih wie maglich,
mindestens 4 Monate vor Baubeginn der ErschlieRungsarbeiten, schriftlich
angezeigt werden sowie um Mitteilung, sobald der Bebauungsplan seine
Rechtsgiiltigkeit erlangt hat.

Wir bitten Sie, uns eine Ausfertigung des rechtsverbindlichen Planes sogleich nach
dessen Bekanntmachung zu iibersenden. Insbesondere bitten wir den
ErschlieBungstréger uns den Ausschreibungszeitraum mitzuteilen.

Diese Stellungnahme gilt sinngemiR auch fiir die Anderung des

Flachennutzungsplanes. Gegen die Anderung des Flachennutzungsplanes haben wir
keine Einwénde.

Mit freundlighen GriiRen

i.A. 5 P.A. // 6/‘~%

%
Thomas Koch Bettina Klose
Anlage
1 Lageplan

Bebauungsplan ,Vor dem Polstiick IV* im OT. Waldgirmes 9



Auswertung der Stellungnahmen gemafR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Anlage

,,| Y L —— SRR ST M B
L . i -
R
—_

ATAVRBez._|Kein ser Autrag JATavnne | Kein aktiver Autrag

TINL | Sodwest

P |Fuda Lahnau, Wadgirmes, BPI. und FNP ~Vor
...... P.. dem Poistock IV*

ON8 | wetztar AsB 36

Bemerkung Vs 6441A St Lagepian

% L 4o Name Battina Kiose/PT1 24 #21.0 Malstab 1:1500

Datum 13.04.2018 Blatt 1
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Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

EnergieNetz Mitte GmbH (04.05.2018)

Pia Anders

Von: Steubing, Stefan <Stefan.Steubing@EnergieNetz-Mitte.de>

Gesendet: Freitag, 4. Mai 2018 10:49

An: Pia Anders

Betreff: Stellungnahme Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau, Ortsteil Waldgirmes,
BP "Vor dem Polstiick IV", Ihre Mail vom 19.03.2018, Vorgangs-ID:
18-04408-ENM

Anlagen: Planauskunft_18-04408-ENM.zip

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung

Kennzeichnungsstatus: Erledigt

Sehr geehrte Damen und Herren,
die EnergieNetz Mitte GmbH betreibt im oben genannten Planungsbereich Versorgungsanlagen.

Wir senden Ihnen einen Ausschnitt unserer Pldne, aus denen Sie die ungefihre Lage der jeweiligen
Versorgungsleitung entnehmen knnen. Die Planangaben erfolgen ohne Gewahr. Die Plane sind ausschlieRlich fir
Planungszwecke zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte ist unzulassig.

Stromversorgung:
Die ungefihre Lage der vorhandenen Stromversorgungsleitungen (Mittelspannungsfreileitung, Mittelspannungs-,

Niederspannungs- und StraBenbeleuchtungskabel) entnehmen Sie bitte den angehingten Planunterlage.

Die genaue Lage und Uberdeckung der Leitungen werden Ihnen bei Bedarf die Mitarbeiter unseres RegioTeams in
Wetzlar, T. 0 64 41 - 9544 - 4633, gerne &rtlich angeben.

Die Betriebssicherheit der Versorgungsleitungen darf zu keiner Zeit beeintrichtigt werden. Samtliche Bauarbeiten
im Bereich der vorhandenen Leitungen, speziell héhenmiRige Verdnderungen des vorhandenen Gelidndes, sind
zwingend mit uns abzustimmen.

AuRerdem bitten wir Sie, bei eventuell geplanten Baumpflanzungen unbedingt die Standorte und Baumart mit uns
abzustimmen.

Das Merkblatt ,Schutz von Versorgungsanlagen der EnergieNetz Mitte GmbH" in der jeweiligen aktuellen Fassung ist
zu beachten. Bei Bedarf stellen wir lhnen dieses gerne zu Verfiigung.

Die Pléne dienen nur der Information und diirfen nicht zur Lagefeststellung verwendet werden.

Bitte beachten Sie:

- Eingetragene MaRe sind nur RichtmaRe.

- In unvermaRBten Pldnen ist nur die schematische Lage der Leitung
dargestellt.

- Der Auskunftsbereich ist unbedingt einzuhalten.

- Die Suchschlitze sind durch Handschachtung gefordert.

Zur Sicherstellung der Stromversorgung der geplanten Gewerbegebietserweiterung ist die Errichtung einer
Trafostation erforderlich. Wir bitten Sie deshalb, an der in angehéngten Plan rot eingekreister Stelle, einen
geeigneten Platz fiir die Aufnahme einer Trafostation zur Verfiigung zu stellen. Der Platzbedarf fir eine solche
Trafostation ist ca. 5m x 3m.

Soweit die vorgenannten Anregungen beriicksichtigt werden, bestehen unsererseits keine Bedenken zur oben
genannten Bauleitplanung.

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Der Hinweis auf die im Plangebiet befindlichen Stromversorgungsleitungen
wird gemalR § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich ibernommen und in der Plankarte
dargestellt.

Zusatzlich erfolgen entsprechende Hinweise in der Begrindung zum Bebauungsplan,
die dann im Rahmen der nachfolgenden ErschlieBungsplanung und Bauausfuhrung
zwingend zu beachten sind.

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begrindung zum
Bebauungsplan aufgefiihrt.

Die aufgefuhrten Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Erschlieungsplanung
und sind dort entsprechend zu berilicksichtigen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht
kein weiterer Handlungsbedarf.

Bebauungsplan ,Vor dem Polstiick IV* im OT. Waldgirmes 1



Freundliche GriiRe
Stefan Steubing
EnergieNetz Mitte

Einunternehmen der () Gruppe

EnergieNetz Mitte GmbH | Regionalzentrum Siid | Hermannsteiner Strale 1 | 35576 Wetzlar
Tel. 06441 9544-4471 | Fax 06441 9544-2593 | Mobil 0151 16115258

fan.Steubing@EnergieNetz-Mitte.de | www.EnergieNetz-Mitte.de
id Finde uns auf
Facebook

http:/iwww facebook.com/MeineEAM

EnergieNetz Mitte GmbH | Sitz Kassel | Amtsgericht Kassel | HRB 14608
Vorsitzende des Aufsichtsrats: Kirsten Frindt | Geschéaftsfihrer: Jorg Hartmann, Andreas Wirtz

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Bebauungsplan ,Vor dem Polstiick IV* im OT. Waldgirmes
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Anlage

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Gemeinde Lahnau, Ortsteil Waldgirmes

Bebauungsplan "Vor dem Polstiick IV"
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Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement

Planungs

Dillenburg

Hessen Mobil - StraBen- und Verkehrsmanagement BE 12.01.2Waf34c1/2

Postfach 1443. 35664 Dillenburg

Bearbeiter/in
Planungsbiiro Holger Fischer Telefon
Konrad-Adenauer-Stralke 16 Fax
35440 Linden E-Mail

Datum 19. April 2018

L 3285, Gemeinde Lahnau, Ortsteil Waldgirmes

Bebauungsplan "Vor dem Polstiick IV" sowie

Anderung des Flachennutzungsplanes in diesem Bereich [Vorentwurf 03/2018]
Beteiligung der Behdrden — Unterrichtung [§ 4 (1) BauGB]

Ilhr Schreiben vom 15.03.2018, Az.: Wolf/Anders

Sehr geehrte Damen und Herren,

am westlichen Ortsrand von Lahnau-Waldgirmes ist angrenzend an bestehende
Gewerbegebiete die Ausweisung eines weiteren Gewerbegebiets geplant, um den
im Gemeindegebiet ansassigen Betrieben Erweiterungsméglichkeiten bieten zu
kénnen. Parallel erfolgt die Anderung des Flachennutzungsplans.

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit

Gesicherte duBere ErschlieBung im Kfz-Verkehr [§§ 1,123 BauGB]

Die Anbindung an den uberértlichen Verkehr ist Uiber eine gebietsinterne Erschlie-
Bungsstrale an die Strale Vor dem Polstiick und von dort an die freie Strecke der
L 3285 geplant. Eine zukinftige ErschlieBung iber einen Kreisverkehrsplatz an die
L 3285 wird in Erwagung gezogen.

Solange die Notwendigkeit einer neuen Anbindung nicht nachgewiesen wurde, sind
die entsprechenden Verkehrsflachen auf der L 3285 sowie in der Bauverbotszone
des Plangebiets zuriickzunehmen.

Vorrangig soll die dauerhafte ErschlieBung tber den bestehenden Knoten L 3285/
Vor dem Polstiick, gegebenenfalls mit bedarfsgerechtem Ausbau, gepriift werden.

Grundlagen fir eine Entscheidung tiber die Notwendigkeit sowie die Lage von Ver-
knupfungen mit dem klassifizierten Straennetz sind entsprechende Begriindungen
und verkehrliche Nachweise.

Hessen Mobil Telefon: (02771) 840 0 Landesbank Hessen-Tharingen Kto. Nr.: 1000 512
Moritzstralie 16 Fax: (02771) 840 300 Zahlungen: HCC-Hessen Mobil BLZ: 500 500 00
35683 Dillenburg USt-ldNr.: DE811700237 St-Nr.: 043/226/03501
www.mobil hessen.de BIC: HELADEFFXXX IBAN-Nr.; DE 67 500 500 00000 1000 512  EORI-Nr.: DE1653547

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Hessen Mobil, StraRen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (19.04.2018)

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berucksichtigt:

Die Einzeichnung der Verkehrsflache (Kreisverkehr) wird als unverbindlich gekenn-
zeichnet. Zusétzlich soll mit der Erstellung eines Verkehrsgutachtens durch entspre-
chende verkehrliche Nachweise geprift werden, ob und zu welchem Zeitpunkt ein Aus-
bau des bestehenden Knotenpunktes der L 3285 / Vor dem Polstiick erfolgen soll.

Bebauungsplan ,Vor dem Polstiick IV* im OT. Waldgirmes 14


Tanja Nusch
Rechteck


Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement

Leistungsfahigkeit des StraBennetzes [§ 47 HStG']

Die zu erwartenden Verkehre des Plangebietes sind mir nachvollziehbar darzule-
gen. Unter Berlcksichtigung des Verkehrs der L 3285, ist fiir das Plangebiet eine
Verkehrsabschatzung? mit Verkehrsverteilung vorzulegen und danach ein Leis-
tungsfahigkeitsnachweis® fur den Knoten L 3285/ Vor dem Polsttick zu erbringen.
Dabei ist mindestens die Gesamtqualitatsstufe D (QSV D) zu gewahrleisten. Als Prog-
nosehorizont ist das Jahr 2030 zu wahlen, mit einem angemessenen Aufschlag auf
die Verkehrsmenge pro Jahr.

Bei den Kapazitatsnachweisen (Ist-Zustand, Prognose 2030, Prognose 2030 mit induziertem Neuver-
kehr) sind die Kfz-Zahlen in Pkw-Einheiten umzurechnen. Fiir die zu betrachtenden
Szenarien sind Knotenstrombelastungspléne anzufertigen.

Wird nicht mindestens QSV D erreicht, sind bauliche oder verkehrliche MaRnahmen
zu Lasten der Gemeinde erforderlich, die anhand priffahiger Unterlagen einver-
nehmlich mit mir abzustimmen und zu regeln sind.

FuBgiénger, Radfahrer und Belange des OPNV [§ 1 BauGB, § 3.4 OPNV-Gesetz]
Die Anbindung an den OPNV ist Giber fuBlaufig erreichbare Bushaltestellen in der
L 3285 Naunheimer Stral3e gegeben.

Herstellung oder Anderung einer Einmiindung oder Kreuzung [§§ 47, 29 HStrG]
Fir die Anbindung des Plangebiets an die L 3285 ist die Gestaltung anhand eines
priffahiger Knotenpunktentwurf einvernehmlich mit mir abzustimmen.

Vor Baubeginn missen die Gemeinde Lahnau und das Land Hessen, vertreten
durch Hessen Mobil, eine Vereinbarung tber die technischen und rechtlichen Ein-
zelheiten schiieRen.

Die im Zusammenhang mit der Anbindung des Plangebietes an die L 3285 entste-
henden Kosten (u.a. Planung, Bau, Ablse, Personal-/ Sachkosten) wird die Gemeinde zu tragen
haben. Ferner hat die Gemeinde die Erhaltung (Unterhaltung und Emeuerung) der Anbin-
dung des Plangebietes bis an den Fahrbahnrand der L 3285 zu ihren Lasten wahr-
zunehmen.

Baurecht fiir bauliche MaBnahmen auf der L 3285

Die fur die Knotenpunktgestaltung benétigten Flachen sind im Bebauungsplan als
Verkehrsflache darzustellen. Dabei soll die nachrichtliche Kennzeichnung der Ent-
wurfselemente erganzt werden.

Zugangs- und Zufahrtsverbot [§ 19 HStrG, §§ 1,2 PlanZV]
Das Zugangs- und Zufahrtsverbot zur Landesstrae ist im Bebauungsplan entlang
der Strallenparzelle mit der Signatur ,Bereich ohne Ein- und Ausfahrt* festgesetzt.

Bauverbot [§ 9 FStrG, § 23 HSrG, §§ 1,2 PlanZV)
Entlang der freien Strecke der L 3285 gilt in einem 20,00 m breiten Streifen ab dem
befestigten Fahrbahnrand* die straBenrechtliche Bauverbotszone, der sich die

T Hessisches Straengesetz in der Fassung vom 08.06.2003 - GVB. |, Nr. 10/2003, S. 166 ff,,
2uletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 2015 (GVBI. S. 254)
2 a) Hinweise zur Scha des von Ausgabe 2008, F fur Straen- und
Verkehrswesen e.V., Koin, 2006
b) Programm Ver_Bau: Abschatzung des Verkehrsaufkommens durch Vorhaben der Bauleitplanung mit Excel-Tabellen am PC,
Dr.-Ing. Dietmar Bosserhoff; Wiesbaden, 2016
3 Handbuch fiir die von Ausgabe 2015,
Forschungsgeselischaft fir Strallen- und Verkehrswesen, Koln - FGSV Verlag, Koln — FGSV 299 (R 1)
BMVI Allg. Rundschreiben Straenbau Nr. 14/2015 vom 26.08.2015 - StB 11/7122.3/4-HBS-1740126
4 ist der tatsachliche F
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Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren
wie folgt beriicksichtigt:

Es erfolgt im Rahmen eines Verkehrsgutachtens ein Leistungsféhigkeitsnachweis fir
den Knoten L 3285 / Vor dem Polstick in Form einer Verkehrsabschétzung mit Ver-
kehrsverteilung. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind im weiteren Bauleitplanver-
fahren sowie auf bei der nachfolgenden ErschlieRungsplanung entsprechend zu beriick-
sichtigen.

Verwiesen wird zudem auf die nachfolgende Ebene der ErschlieRungsplanung. Entspre-
chende erforderliche bauliche und verkehrliche MaRnahmen sind mit Hessen Mobil und
der Gemeinde Lahnau abzustimmen.

zu 3.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

In Form eines Verkehrsgutachtens wird die Anbindung und Ausgestaltung geprift und
entsprechend mit Hessen Mobil abgestimmt. Hier ist ein Abstimmungstermin mit der
Gemeinde Lahnau und Hessen Mobil vorgesehen.

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Kosten, die im Zusammenhang mit der Anbindung des Plangebietes an die L 3285
sind seitens der Gemeinde zu tragen.

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die fir die Knotenpunktgestaltung bendtigten Flachen sind bereits im Vorentwurf des
Bebauungsplanes als Verkehrsflachen dargestellt. Werden zum Entwurf des Bebau-

ungsplanes weitere Verkehrsflachen benétigt, werden diese mit in den Bebauungsplan
aufgenommen.
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Hessen Mobil
StraRen- und Verkehrsmanagement

20,00 m breite straBenrechtliche Baubeschrénkungszone anschlieRt. Beide Zonen
sind im Bebauungsplan nachrichtlich darzustellen sowie in den textlichen Festset-
zungen zu benennen. Bisher ist nur die Bauverbotszone gekennzeichnet.

Das Plangebiet grenzt im Westen an die A 45. Hier gilt in einem 40,00 m breiten
Streifen ab dem befestigten Fahrbahnrand (AuBenkante Standstreifen) die straRenrechtli-
che Bauverbotszone sowie die sich anschlieRende 60,00 m breite straRenrechtliche
Baubeschrankungszone.

Die Bauverbotszone ist von Hochbauten, Aufschittungen, Abgrabungen, Aufen-
werbung und Nebenanlagen (u.a. Umfahrt, Uberdachung, Stellplatz, Garage, Lager) sowie
ober- und unterirdischen Ver- und Entsorgungsanlagen Dritter freizuhalten.

Zu genehmigungs- und anzeigepflichtigen baulichen Anlagen innerhalb der Baube-
schrénkungszone ist meine Zustimmung einzuholen, in allen anderen Fallen meine
Genehmigung zu beantragen.

Verkehrssicherheit [§ 4 FStrG, § 47 HSrG]

Von Schadenersatzanspriichen durch einen nicht vorhersehbaren Abfluss unge-
sammelten Oberflaichenwassers der L 3285 in das Plangebiet, sind der StraRen-
baulasttréger sowie Hessen Mobil samt Bediensteten freizustellen.

Solar- und Photovoltaikanlagen, Werbung, die Beleuchtung sowie Fahrzeugbewe-
gungen im Bereich des Plangebietes dirfen zu keiner Blendung der Verkehrsteil-
nehmer flhren.

Nétige Wegweisung ist mit Zustimmung von Polizei und StraRenbaulasttrager auf-
grund einer Anordnung der Verkehrsbehérde gemaR StVO auszufithren.

Fachliche Stellungnahme

Die Bauleitplanung steht meinen Planungen und Bauvorhaben nicht entgegen.
MaRnahmen gegen Emissionen der A 45 sowie der L 3285 gehen zu Lasten der
Gemeinde.

Unter der MaRgabe, dass die verkehrsgerechte, leistungsfahige und sichere Er-
schlieBung des Plangebietes anhand der erforderlichen Unterlagen einvernehmlich
mit mir abgestimmt wird und meine Hinweise beriicksichtigt werden, habe ich weder
Bedenken zum Bebauungsplan "Vor dem Polstiick IV" noch zur Anderung des Fla-
chennutzungsplans in diesem Bereich.

Mit freundlichen GriiRen
im Auftrag

33

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

zu 7.: Dem Hinweis wird entsprochen.

Entlang der Landesstrae L3285 sind bereits Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festge-
setzt.

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und gemaR § 9 Abs. 6 BauGB
nachrichtlich ibernommen und in der Plankarte dargestellt sowi in die Textli-
chen Festsetzungen aufgenommen.

Die aufgefuihrten Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Ebene der Baugenehmi-
gung und sind dort entsprechend zu bericksichtigen. Auf Ebene der Bauleitplanung
besteht kein weiterer Handlungsbedarf.

zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
zu 10.: Die grundséatzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.

Sie werden fir die nachfolgenden Planungsebenen als Hinweis in die Begriindung auf-
genommen.
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Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

IHK Dillenburg und Wetzlar (09.04.2018)

Pia Anders

Von: Fischer <fischer@fischer-plan.de>
Gesendet: Montag, 9. April 2018 10:47

An: p.anders@fischer-plan.de
Betreff: WG: Beteiligungsverfahren BauGB
Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Von: Saskia Kuhl [mailto:kuhl@lahndill.ihk.de]
Gesendet: Montag, 9. April 2018 10:01

An: fischer@fischer-plan.de; kuhl@Ilahndill.ihk.de
Betreff: Beteiligungsverfahren BauGB

Folgende Nachricht wurde vom Formular von Fischer-Plan iibermittelt:

Stadt: Lahnau

Ortsteil: Ortsteil Waldgirmes
Plan-Name: Lahnau: Bebauungsplan "Vor dem Polstiick IV"
Name: Kuhl

Vorname: Saskia

Dienststelle 1: IHK Lahn-Dill
Dienststelle 2:

Strasse: Hainstrale 103
PLZ / Ort: 35216 Biedenkopf
Telefon:

E-Mail: kuhl@lahndill.ihk.de
Kommentar:

Sehr geehrte Damen und Herren, wir begriiien die Erweiterung des Gewerbegebietes in Waldgirmes. Freundliche GriiRe, Saskia
Kuhl

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Bebauungsplan ,Vor dem Polstiick IV* im OT. Waldgirmes
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Der Kreisausschuss

%

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises » Postfach 19 40 + 35573 Wetzlar

Planungsburo
Holger Fischer
Konrad-Adenauer-Str.16
35440 Linden

Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau, Ortsteil Waldgirmes
Bebauungsplan "Vor dem Polstiick IV" sowie Anderung des
Flachennutzungsplanes in diesem Bereich

Fruhzeitige Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager offentlicher Belange
gem. § 4 Abs.1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der vorliegenden Bauleitplanung bestehen erhebliche Bedenken seitens der
Belangwahrung Landwirtschaft. Bei der tberplanten Flache handelt es sich ge-
maB Bodenviewer Hessen um beste Ackerboden mit 80 bis 85 Bodenpunkten
und sehr hohem Ertragspotential. Durch die Planung verlieren zwei Nebener-
werbsbetriebe 10 bzw. 30 Prozent ihrer landwirtschaftlichen Nutzflache. Ein
Haupterwerbsbetrieb verliert immerhin 2 Prozent seiner Flache, ohne dass hierfur
Ersatzflichen bereitgestellt werden kénnen. In der Vergangenheit hat dieser
Betrieb schon mehrfach erhebliche Flachenverluste hinnehmen mussen

Fur erforderliche Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen ist mit weiterem Flachen-
verbrauch zu rechnen.

Bereits in der Regionalplanerischen Entscheidung zum Abweichungsverfahren im
Zusammenhang mit der Ausweisung des Gewerbegebiets ,Vor dem Polsttick III”
vom 14.03.2001, wurde das von der Gemeinde Lahnau beantragte Gebiet nur
in einer GroBe von 2,5 ha zugelassen. Die urspringlich beantragte Flache von
4,5 ha wurde reduziert, da durch das Gewerbegebiet die Kaltluftentstehung und
der Kaltluftabfluss erheblich eingeschrankt worden ware. Seinerzeit war daher
nur eine Teilzulassung maglich. Die jetzt zur Bebauung vorgesehene Flache wiir-
de die Kaltluftschneise ganzlich verschlieBen.

In der Genehmigung der Abweichung von den Zielen des Regionalplans Mittel-
hessen von 2005, zur Ausweisung einer gewerblichen Bauflache im Ortsteil
Waldgirmes im Bereich ,,Am Naunheimer Weg", wurde die Gemeinde Lahnau
verpflichtet landwirtschaftliche Flachen zu schonen. So heiBt es in der Entschei-
dung:

.Im Raum der Gemeinde Lahnau wurden Gber Jahre hinweg die landwirtschaft-
lichen Zwecken zur Verfigung stehenden Fldchen so weit dezimiert, das auch
AusgleichsmaBnahmen immer schwerer werden. Dies muss bei der weiteren

Abteilung fiir den landlichen Raum

Fachdienst
Landwirtschaft und

2018-04-10
Aktenzeichen
24.1-30.06.1 + 30.06.2
Vor dem Polstick IV,
Lahnau-Waldgirmes
Ansprechpartner(in)

Herr Kithe

Telefon Durchwahl:

06441 407-1777
Telefax Durchwahl:

06441 407-1075
Gebaude Zimmer-Nr.

D 4.142

Telefonzentrale:

06441 407-0

E-Mail
Bernd.Kuethe@Ilahn-dill-kreis.de
E-Mail zentral:
info-alr@lahn-dill-kreis.de

Internet:
www.lahn-dill-kreis.de

lhr Schreiben vom
15.03.2018
Ihr Zeichen:

Wolf/Anders

Hausanschrift:
Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar

Servicezeiten

Mo. - Fr.

07:30 — 12:30 Uhr

Do.

13:30 - 18:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Bankverbindungen:

Sparkasse Wetzlar

IBAN

DEO4 5155 0035 0000 0000 59
BIC: HELADEF TWET

Sparkasse Dillenburg

IBAN:

DE43 5165 0045 0000 0000 83
BIC: HELADEF1DIL

Postbank Frankfurt

IBAN

DEG5 5001 0060 0003 0516 01
BIC: PBNKDEFF

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Kreisausschuss des LDK, Amt fir den landlichen Raum (10.04.2018)

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Der Flachenverbrauch sowie die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Fléachen
sind Themen, mit denen sich im vorliegenden Bauleitplanverfahren zum Entwurf ausei-
nander gesetzt werden muss (§ 1a Abs.2 Satz 4 BauGB).

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berticksichtigt:

Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flachen stellt fir die Bauleitplanung
grundsatzlich erhebliche Schwierigkeiten dar, denn der Flachenverbrauch soll gemaf
den gesetzlichen Vorgaben insgesamt reduziert werden. Bei der Auswahl der Aus-
gleichsflachen wird darauf geachtet, dass keine landwirtschaftlichen Flachen fir Aus-
gleichsmafnahmen in Anspruch genommen werden.

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begriindung zum
Bebauungsplan aufgenommen.

Das Regierungsprasidium Gief3en hat in ihrer Stellungnahme vom 20.04.2018 der vor-
gelegten Flache grundsétzlich zugestimmt, wenn den MaRRgaben der Zielabweichungs-
entscheidung vollsténdig nachgekommen wird. Aufgrund der Lage des Gebietes sind die
Belange des Klimaschutzes besonders zu beachten. Aus diesen Griinden werden im
Westen des Gebietes umfangreiche Bereiche ausgewiesen, die nicht bebaut werden
dirfen (u.a. Wildtierkorridor). Zum Entwurf werden weitere eingriffsminimierende Malf3-
nahmen zum Klimaschutz gepruft und festgesetzt.
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Planung der Gemeinde berticksichtigt werden. Ein weiterer Eingriff in landwirtschaftlich genutzte
Fléchen zwecks Planung neuer Bauvorhaben kann im Bereich von Waldgirmes nicht mehr zugelas-
sen werden.

Die Gemeinde muss bei der Planung des konkreten Vorhabens jeweils einen nachvollziehbar nach-
gewiesenen Bedarf haben, damit weitere Bodenversiegelung vermieden wird. Insbesondere ist die
Gemeinde aber zu verpflichten, zunéchst MaBnahmen der Wiedernutzbarmachung, Nachverdich-
tung und éhnlichem anzustreben.”

In der Begriindung zum Bebauungsplanentwurf ,Vor dem Polstiick IV fehlen entsprechende Aus-
sagen zu einem nachvollziehbar nachgewiesenen Bedarf an Gewerbeflachen. Der Verweis, dass
keine groBeren Vorratsflachen fiir eine gewerbliche Entwicklung vorgesehen sind, verstarkt den

Eindruck, dass mit dem vorliegenden Entwurf Gewerbeflachen auf Vorrat entwickelt werden sollen.

Die pauschale Aussage die Flachenangebote seien erschopft, genuigt sicherlich nicht als Nachweis
um die Verpflichtung zur Nachverdichtung und Wiedernutzbarmachung abzuarbeiten.

Aus landwirtschaftlicher Sicht kann dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf und der Anderung
des Flachennutzungsplanes nicht zugestimmt werden.

Mit freundlichen GriBen
Im Auftrag

Bernd Kuthe

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begrindung zum
Bebauungsplan entsprechend ergénzt.

Der nachvollziehbare Bedarf an Gewerbeflachen und die Abarbeitung der Belange der
Landwirtschaft werden zum Entwurf des hier vorliegenden Bebauungsplanes vorge-
nommen (u.a. durch eine Alternativendiskussion).

Unter Abwagung aller Belange halt die Gemeinde Lahnau jedoch an der Ausweisung
der gewerblichen Bauflachen fest, da der Bedarf fiir ortliche Handwerksbetriebe und
somit fur die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplatze im léandlichen Raum ein
ebenfalls gewichtiges stadtebauliches Argument fir die Ausweisung und die Inan-
spruchnahme von Iw. Flachen darstellt.
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¥ Der Kreisausschuss
9 Abteilung Bauen und Wohnen

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises  Postfach 19 40 « 35573 Wetzlar [ ———n Abt. 23 Bauen und
[2% Planypmer: " Wohnen
| Ngshy(ire ,“_,:’m\” Dafuin:
/ chaf . a8F Fige)
Architektur- & Ingenieurbiiro lseian,,08.05.2018
Planungsbiiro Holger Fischer I ) ittinyyynser Zeichen:
Konrad-Adenauer-StraBe 16 [ CLYAL g 23/2018-BLE-15-001
35440 Linden / nsprechpartner(in)
ur gy, Herr Schafer
il elefon Durchwahl
S 17 50
Telefax Durchwahl
10 66
Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau, OT- Waldgirmes; ge‘(’;;dgj';‘me"'“’
Bebauungsplan 'Vor dem Polstiick IV', Lahnau, Waldgirmes e
. Telefonzentrale:
Stellungnahme im Rahmen des Verfahrens nach BauGB 06441 407-0
E-Mail
joachim.schaefer@lahn-dill-
Sehr geehrte Damen und Herren, kreis.de
Internet:
wir nehmen zu der obengenannten Bauleitplanung wie folgt Stellung: http:/Awww.lahn-dill-kreis.de

Ihr Schreiben vom:
Untere Bauaufsichtsbehorde:

Ihr Zeichen:
von Seiten der Bauaufsicht bestehen gegen den Bebauungsplan , Vor dem Polstiick
IV* der Gemeinde Lahnau, Gemarkung Waldgirmes aus planungsrechtlicher Sicht ~ Hausanschrift

PR 5 Karl-Kellner-Ring 51

grundsatzlich keine Bedenken. 35576 Wetzlar
Um jedoch spétere Missverstandnisse vorzubeugen, bitten wir die nachfolgenden Servicezeiten
Hinweise aufzunehmen. o= M

07:30 - 12:30 Uhr
Do
Baugrenzen: 07:30 - 12:30 Uhr
13:30 - 18:00 Uhr
4 s glh ; . 3 Fr.
1.) VermaBungen der Baugrenzen im 6stlichen Bereiches des raumlichen Gel- 47 30— 12:30 upr

tungsbereiches des Bebauungsplanes, angrenzend zu den Flurstlicken 91/1,  sowie nach Vereinbarung
90/7 und 90/5, sind nicht eingetragen. )
o . o e . Bankverbindungen:
2.) VermaBungen der stid-westlich und stdlich verlaufenden Baugrenzen sind Sparkasse Wetzlar
nicht eingetragen. Hierbei sollte ein Bezugspunkt gewahlt werden, der fiur ~ igan
den Planer aus dem Liegenschaftskataster zu entnehmen ist. DEQ4 5155 0035 0000 0000 59
BIC: HELADEF IWET
Gewasserrandstreifen/ Bauverbotszone: Sparkasse Dillenburg

IBAN:
DE43 5165 0045 0000 0000 83

1.) Die VermaBungen des Gewdsserrandstreifens sowie der Bauverbotszone im GG HELADERIDI

stid.-westlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind derzeit anhand
des Fahrbahnrandes des A45 vermaBt, wobei der dargestellte Fahrbahnrand  Postbank Frankfurt

nicht eingemessen ist und somit auch keinen realen Bezug darstellt. E?BNS‘ SRR
Hierbei sollte ein Bezugspunkt gewahit werden, der fur den Planer aus dem g panypeer
Liegenschaftskataster zu entnehmen ist.

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Kreisausschuss des LDK, Bauen und Wohnen (08.05.2018)

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Die grundsatzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.

Untere Bauaufsichtsbehérde

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf der PIC%rte erganzt.
Die VermaRungen der Baugrenzen im Planbereich werden entsprechend ergénzt.

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung
berlicksichtigt.

Eine Vermessung des Gelandes wird beauftragt.
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Bereich ohne Ein-und Ausfahrten

1.) Die ZufahrtsstraBe in das geplante GE-Gebiet ist durch die Kennzeichnung , Bereich ohne
Ein-und Ausfahrten” dargestellt.

2.) In den Kreuzungspunkten der StraBen sollten Ein-und Ausfahrten ausgeschlossen werden.
Sonstiges

Inngrhalb der Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befindet sich eine
weitere Grenze des raumlichen Geltungsbereiches, aus der nicht hervorgeht wofiir diese Fldche

vorgesehen ist.

Immissionsschutz:

lee yorgelegten Planre und Unterlagen wurden im Hinblick auf die von hier zu vertretenden im-
m\ssmnsschqtzrechtllchen Belange gepriift. Solche sind nicht betroffen. Es bestehen keine Be-
denken. Es sind keine Hinweise aufzunehmen.

Untere Denkmalschutzbehdrde:

Zu der B\auleﬂplan‘ung des o. g. Plangebietes kann aus denkmalschutzrechtlicher Sicht zurzeit
Eth keine ;bsthheBende Stellungnahme abgegeben werden, da in dem Plangebiet Fundstellen
ekannt sind.

Es sind weitere archéologische Untersuchungen notwendig, um Quantitat und Qualitat der
Fundstellen herauszufinden. Danach kann erst die abschlieBende Stellungnahme erfolgen.

In diesem Zusammenhar}g weisen wir auf die gesonderte Stellungnahme der hessenArchéologie
vom 02.05.2018 zur weiteren Vorgehensweise an das Planungsbiiro hin.

Mit freundlichen GruBen

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Lediglich der nordliche Bereich zur Landesstrale L 3285 ist derzeit noch als Bereich
ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt, da erst im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung die

Anbindung und Ausgestaltung geprift und entsprechend mit Hessen Mobil abgestimmt
wird.

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Plankarte entspre-
chend ergénzt.

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt werden in den Kreuzungspunkten der Stral3en entspre-
chend erganzt.

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Gemeinde Lahnau hat nach Genehmigung des Abweichungsantrages den Grunder-
werb fir die vorliegenden Grundstiicke im Plangebiet durchgefihrt. Hier konnte lediglich
ein Grundstick nicht erworben werden. Aus diesem Grund wurde dieses Grundstuck
nicht mit in den rdumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes aufgenommen.

Immissionsschutz

zu 7.: Die grundsétzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.

Untere Denkmalschutzbehérde

zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Zum Entwurf des Bebauungsplanes werden weitere archéologische Untersuchungen
durchgefuhrt. Das Landesamt fir Denkmalpflege und hessenArché&ologie hat in lhrer
Stellungnahme vom 02.05.2018 die Erstellung eines Archéologischen Gutachtens ge-
maf § 20 Abs. 1 Satz 2 HDSchG gefordert
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Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB
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) T — Kreisausschuss des LDK, Brandschutz (11.04.2018)
Abteilung Brandschutz, Rettungsdienst
und Katastrophenschutz
Fachdienst
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises o Postfach 19 40 e 35573 Wetzlar Gefahrenabwehr
v PR o o, M bekimpiin
*K4000* thers [”_O Hu/ps;, ~__ Datum
iy er o WSBesay ! F o
) _ - 1888l 11.04.2018 Beschlussempfehlungen
Planungsburo Holger Fischer Unser Zeichen
Stadt- und Umweltplanung 22.1-VB-1-0081
Ansprechpartner(in)
Konrad-Adenauer-StraBe 16 Frau Westermann
35440 Linden Telefon Durchwahl
06441 407-2879 1 Di dsatzliche Zusti PI ird Kenntni
ol DA zu 1.: Die grundsatzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.
06441 407-2902
Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau, Ortsteil Waldgirmes gex;.;ude SR
:e:aa.ll.!ungsp‘ljan ;v:[ddem Pol;tiick v 5 I Telefonzentrale zu 2.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der
eteiligung der Behdrden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange 06441407 -0 0 U
gemAB 64 Abs. 1 BauGB R Begriindung zum Bebauungsplan aufgefiihrt.
ania.westermann@lahn-dill-kreis de
il Adressat fir die Hinweise ist die nachfolgende ErschlieRungsplanung und Bauausfih-
p:/ww.lahn-dill-kreis.de H H R H I
@ A —— P — [)un?, rs]todass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf
%I 15.03.2018 estent.
der Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes stehen aus Sicht der zustindigen Ihr Zeichen
1 g Brandschutzdienststelle keine Bedenken entgegen, wenn die nachfolgenden Wolf/Anders
ooz Punkte bertcksichtigt werden:
ncarnnnam :ausagsihzﬂ .
. . : ranz- rt- 4
1. Offentlich rechtliche Verkehrswege (Verkehrsflachen) sind so auszubilden 35578 \C'v:tzlear !
bzw. zu erhalten, dass fiir Feuerlosch- und Rettungsfahrzeuge ausreichende —
Zufahrtswege, Bewegungs- und Aufstellflachen zur Verfiigung stehen. h::,wfepfmn
Insbesondere der im Plan dargestellte Wendekreis muss entsprechend Bild 57 07:30 -12:30 Uhr
2 (Elachenbedarf fur einen Wendekreis fur ein 2-achsiges Mulifahrzeug) der ?;’30 TE O
Richtlinie fur die Anlage von StadtstraBen (RASt 06) ausgefiihrt werden, um  sowie nach vﬁe.'nba,mg
Feuerwehreinsatzfahrzeugen ein Wenden zu erméglichen. Einzelheiten sind
mit der zustandigen Brandschutzdienststelle im Rahmen der Bankverpindungen
ErschlieBungsplanung abzustimmen. fg‘f;,kasse U
DEO4 5155 0035 0000 0000 59
2. GemaB § 3 Abs.1 Nr. 4 des Hessischen Gesetzes (iber den Brandschutz, die ~ B/C: HELADEFIWET
Aligemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) ist es Aufgabe der
Gemeinde eine den ortlichen Verhéltnissen entsprechende Sparkasse Dillenburg
Léschwasserversorgung zu gewa’hrleis_ten. Die Loschwasserversorgung ist Eég 5165 0045 0000 0000 83
entsprechend den Vorgaben des Arbeitsblattes des DVGW Nr. W 405 BIC: HELADEF1DIL
"Bereitstellung von Léschwasser durch die 6ffentliche
Trinkwasserversorgung” sicherzustellen. Fiir die Léschwasserentnahme aus Postbank Frankfurt
der Sammelwasserversorgung sind nur Uberflur- bzw. Unterflurhydranten IBAN .
zugelassen. Diese sind nach dem Arbeitsblatt des DVGW Nr. W 331 E.iﬁspéﬁi’t,gﬁé’o HEteied)
‘ "Auswahl, Einbau und Betrieb von Hydranten" i.V.m. dem Arbeitsblatt W
\ 400-1 "Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen, Teil 1", auszufuhren.
Einzelheiten sind mit der zustandigen Brandschutzdienststelle im Rahmen der
ErschlieBungsplanung abzustimmen.
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3. Aufgrund der beabsichtigten Nutzung (Gewerbegebiete (GE) ist fur den Geltungsbereich des o.g.
Bebauungsplanes als Grundschutz eine Léschwassermenge von mindestens 3200 Ltr./Min.
(entspricht 192 m3/h) erforderlich. Die erforderliche Loschwassermenge muss fir eine Léschzeit

von zwei Stunden zur Verfugung stehen.
§ 45 (3) HBKG, § 38 (2) HBO, DVGW Arbeitsblatt Nr. W 405

4. In der Gemeinde Lahnau steht fur den Geltungsbereich des o0.g. Bebauungsplanes ein
Hubrettungsgerat nicht zur Verfugung. Es ist daher zu gewahrleisten, dass Gebaude, deren
zweiter Rettungsweg Uber Rettungsgerate der Feuerwehr sichergestellt werden soll, nur errichtet
werden durfen, wenn eine maximale Bristungshohe von 8,00 m tber der Gelandeoberflache bei
den zum Anleitern bestimmten Fenstern nicht tberschritten wird. Wird die maximal zulassige
Bristungshohe von 8,00 m zur Sicherstellung des zweiten Rettungswegs bei den zum Anleitern
bestimmten Fenstern (iberschritten, ist der zweite Rettungsweg durch geeignete MaBnahmen
baulich durch den Bauherrn sicherzustellen (§ 13 HBO).

Sollten zu den v. g. Erlauterungen noch weitere Fragen bestehen, so stehen wir Ihnen gerne unter der
oben angegebenen Rufnummer zur Verfugung.

Mit freundlichen GruiBen

im Auftrag

Westermann

Dieser Schriftsatz wurde mit der Unterstutzung elektronischer Einrichtungen erstellt. Es wird darauf

hingewiesen, dass dieser nach § 37 Abs. 5 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HYwVfG) ohne
Unterschrift gultig ist.

Auswertung der Stellungnahmen gemaR 8§ 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

zu 3: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der
Begrindung zum Bebauungsplan aufgefuhrt.

Adressat fur die Hinweise ist die nachfolgende ErschlieRungsplanung und Bauausfiih-
rung, sodass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf
besteht.

zu 4: Der Hinweis wird ibernommen und textlich aufgefuhrt.
Adressat fur die Hinweise ist die nachfolgende ErschlieBungsplanung und Bauausfiih-

rung, sodass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf
besteht.
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Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Kreisausschuss des LDK, Gesundheitsamt (29.03.2018)

Pia Anders

Von: Fischer <fischer@fischer-plan.de>
Gesendet: Donnerstag, 29. Marz 2018 09:25
An: p.anders@fischer-plan.de
Betreff: WG: Beteiligungsverfahren BauGB

Kennzeichnung:

Zur Nachverfolgung

Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Von: Isabell Schmid [mailto:isabell.schmid@lahn-dill-kreis.de]
Gesendet: Donnerstag, 29. Marz 2018 09:23

An: fischer
Betreff: Bet

er-plan.de; isabell.schmid@Ilahn-dill-kreis.de
ngsverfahren BauGB

Folgende Nachricht wurde vom Formular von Fischer-Plan iibermittelt:

Stadt:
Ortsteil:
Plan-Name:
Name:
Vorname:
Dienststelle 1:
Dienststelle 2:
Strasse:
PLZ/Ort:
Telefon:
E-Mail:
Kommentar:

Lahnau

Ortsteil Waldgirmes

Lahnau: Bebauungsplan "Vor dem Polstiick IV"
Schmid

Isabell

Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis
Gesundheitsamt

Schlossstrafte 20

35745 Herborn

06441 407 1618
isabell.schmid@lahn-dill-kreis.de

Sehr geehrte Damen und Herren, nach Durchsicht der Planunterlagen vom 15.03.2018 bestehen seitens der Abteilung Gesundheit
des Lahn-Dill-Kreises gegen den 0.g. Bebauungsplan aus trinkwasserhygienischer Sicht keine Bedenken. Hinweis/Anmerkung:
Aufgrund der Trinkwasserverordnung § 13 Abs. 4 (TrinkwV) sind Regenwassernutzungsanlagen der Abteilung Gesundheit
anzuzeigen. Auf die Vorschriften zur Errichtung von Regenwassernutzungsanlagen (DIN 1989-1, DVGW W 555) wird hingewiesen.
Die a.a.R.d.T zum Schutze des Trinkwassers, wie die DIN 1717 und 1988-100, sind zu beachten. Mit freundlichen GriiRen Isabell

Schmid

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Die grundsatzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begriindung zum
Bebauungsplan aufgefihrt.

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Entwésserungs- und ErschlieBungs-
planung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungs-
bedarf.
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Der Kreisausschuss

k4

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises * Postfach 19 40 » 35573 Wetzlar

[’\auun;—:sh(:ro
F schaftsg
o

Eing.; 19 APR. 2018

Gemeindevorstand der Gemeinde Lahnau
RathausstraBe 1-3

35633 Lahnau

iiber:

Planungsbiro Holger Fischer

arbeit ung:

\
Konrad-Adenauer-StraBe 16 S

35440 Linden

Bauvorhaben: Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau, OT Waldgirmes -
Bebauungsplan 'Vor dem Polstiick IV' sowie Anderung
des Flachennutzungsplanes in diesem Bereich in Lahn-
au, Gemarkung Waldgirmes, Flur 19, Flurstiick 230, 231,
232, 3/3,3/4,4/1,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 188/2, 188/6, 188/8, 188/9, 188/12, 188/20,
188/50, 191, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230/1, 230/2, 231/1, 234, 235/1, 235/2, 236, 237,
238, 239, 240, 241/1, 242/1, 244, 253, 253/1

Gemeinde Lahnau
RathausstraBe 1-3
35633 Lahnau

Bauherr:

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den im Zusammenhang mit dem o.g. Verfahren vorgelegten Unterlagen wird im
Hinblick auf die Belange unserer Abteilung Umwelt, Natur und Wasser folgende
Stellungnahme abgegeben:

Natur- und Landschaftsschutz:

An den Umweltbericht sind keine besonderen Anforderungen zu stellen.

Im Entwurf zum Bebauungsplan wird eine Abflussbahn fir Kalt- und Frischluft
ausgewiesen, die von Bebauung freizuhalten ist. Abgesehen davon, dass nach §
9 BundesfernstraBengesetz (FStrG) entspr. Abstande zur A 45 einzuhalten sind,
kann diese Flache nicht als Ausgleichsflache fur Eingriffe in Natur und Landschaft
gelten, da lediglich ein Verlust an Kalt-und Frischluftflache minimiert wird. Zu-
dem ist die vorgesehene Breite der Flache von 40 Metern aus fachlicher Sicht fur
eine Funktion als Wildkorrifdor nicht ausreichend.

Die Eingriff- und Ausgleichsplanung wird im Offenlegungsentwurf behandelt.

Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sind fiir Goldammer und Klappegrasmd-
cke Ersatzanpflanzungen von Baumen und Gehélzen vorgesehen. Um die Funk-
tion als Ersatzlebensraum zu erfullen, missen Badume mit einer Hohe von min-
destens zwei Metern gepflanzt werden. Ansonsten kann den Darstellungen und
Bewertungen im Fachbeitrag gefolgt werden.

aft mb

I .m,uw” .04.2018

Abteilung Umwelt, Natur und Wasser

Abteilung 26 Umwelt,
FischaNptur und Wasser

p tum:

Unser Zeichen
26/2018-BE-15-001

Ansprechpartner(in):

}‘rau Schafer

elefon Durchwahl
06441 407-1746
Telefax Durchwahl
06441 407-10 65
Gebaude Zimmer-Nr.

D 3.134
Telefonzentrale:
06441 407-0

E-Mail

Andrea.Schaefer@Lahn-Dill-
Kreis.de

Internet:
http:/Avww lahn-dill-kreis.de

Ihr Schreiben vom:

thr Zeichen

Hausanschrift
Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar

Servicezeiten:

Mo. — Mi.

07:30 - 12:30 Uhr

Do

07:30 = 12:30 Uhr
13:30 - 18:00 Uhr

Fr.

07.30 - 12:30 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Bankverbindungen:
Sparkasse Wetzlar

IBAN
DE04515500350000000059
BIC: HELADEF1WET

Kto. 59

BLZ 515 500 35

Sparkasse Dillenburg

IBAN:
DE43516500450000000083
BIC: HELADEF1DIL

Kto. 83

BLZ 516 500 45

Postbank Frankfurt

IBAN
DE65500100600003051601
BIC: PBNKDEFF

Kto. 3051 601

BLZ 500 100 60

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Kreisausschuss des LDK, Umwelt, Natur und Wasser (17.04.2018)

Beschlussempfehlungen

Natur- und Landschaftsschutz

zu 1.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wie
folgt berucksichtigt:

Die Ausweisung einer Flache fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel Extensivgrunland dient
als Ausgleichsflache, da landwirtschaftliche Flache in Grinland umgewandelt wird und
fur Natur und Landschaft eine dkologische Aufwertung geschaffen wird. Der Wildtierkor-
ridor wird verbreitert, indem die Parzelle des landwirtschaftlichen Weges an die tatsach-
lich vorhandene GriRe des Weges in den Ortlichkeiten angepasst wird. Insgesamt ist die
Breite eines Wildtierkorridors fir die Ausbreitung der Artenvielfalt entscheidend. Je brei-
ter der Wildtierkorridor ist, desto groR3er ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in seinem
Inneren eine 6kologisch stabile Zone mit eigenen kleinklimatischen Verhaltnissen und
wenigen Stérungen von aufen entwickeln kann.

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Artenliste in den Textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan beinhaltet Laub-
béaume 2. Ordnung mit entsprechenden Angaben zur H6henentwicklung. Bei der Pflan-
zung der Baume ist darauf zu achten, dass diese eine Hohe von mindestens 2 Metern
haben.
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Sudlich des eigentlichen Plangebietes ist ein RRB geplant. Wir weisen darauf hin, dass das Flur-
stick 230 als Kompensationsflache ausgewiesen ist und nicht ohne weiteres tiberplant werden
kann

Wasser- und Bodenschutz:

Grundwasser

Fur den Fall, dass im Zuge von BaumaBnahmen Grundwasser angetroffen wird, ist unter Ziffer 5.2,
letzter Absatz der Begriindung zum Bebauungsplan, eine geeignete Verhaltensanforderung enthal-
ten.

Es ist erforderlich, dass diese Anforderungen auch in die textlichen Festsetzungen des Bebauungs-
planes aufgenommen werden.

Wasserversorgung

Bezuglich der Wasserversorgung fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt die Zustandig-
keit gemaB § 1 der derzeit gultigen , Verordnung uber die Zustandigkeit der Wasserbehorden”,
beim Regierungsprasidium GieBen, Abteilung Umwelt.

Abwasserableitung (Schmutz- und Niederschlagswasser)

Wie aus der Begriindung zum Bebauungsplan zu entnehmen ist, soll die Entwaésserung des Pla-
nungsgebietes im Trennsystem erfolgen.

Hinsichtlich der Sicherstellung einer ordnungsgemaBen Abwasserentsorgung wird im Bebauungs-
planentwurf auf ein beauftragtes Entwasserungskonzept verwiesen.

Die im Entwurf des Bebauungsplanes enthaltenen Ausfuhrungen zur Abwasserentsorgung sind fur
die wasserwirtschaftliche Beurteilung bzw. als Nachweis der ordnungsgemaBen Abwasserentsor-
gung und auch im Hinblick auf die nach der ,Arbeitshilfe zur Bertcksichtigung von wasserwirt-
schaftlichen Belangen in der Bauleitplanung' erforderlichen Angaben unzureichend.

Das beauftragte Entwasserungskonzept ist der unteren Wasserbehorde beim Kreisausschuss des
Lahn-Dill-Kreis umgehend vorzulegen.

Bodenschutz

In dem Umweltbericht zum Entwurf des Bebauungsplanes sind Ausfiihrungen zur Boden-
beschaffenheit und den Auswirkungen der geplanten ErschlieBung auf die Bodenfunktionen ent-
halten.

Diese Ausfuihrungen bitten wir durch die ,Ermittlung des Kompensationsbedarfes fiir das Schutzgut
Boden' entsprechend der vom Hessischen Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz mit Erlass vom 15. Méarz 2018, Az.: lll 8 - 089 e 06.01.08, eingefilthrten
Arbeitshilfe , Kompensation des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB” zu ergan-
zen.

Die unter Ziffer 2.1 des Umweltberichtes, vorletzter Absatz, Seite 11, angefiihrten Anforderungen
(Spiegelpunkte) bitten wir in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes aufzunehmen.

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
In Abstimmung mit dem RP Giel3en (ONB) erfolgt auch aufgrund der Lage des Regen-

rickhaltebeckens im Landschaftsschutzgebiet die Aufnahme einer naturnahen Gestal-
tung des Regenrickhaltebeckens.

Wasser- und Bodenschutz

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist bereits unter Kapitel 5.2 in
der Begrundung zum Bebauungsplan aufgefihrt.

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begriindung zum
Bebauungsplan werden weitere Hinweise zur Abwasserentsorgung aufgenommen.
Im Rahmen des Entwéasserungskonzeptes werden in der Begriindung zum Bebauungs-
plan weitere Hinweise zur Abwasserentsorgung aufgenommen.

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Eine Abstimmung des Entwéasserungskonzeptes erfolgt mit der Unteren Wasserbehorde
beim Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreis.

zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und werden im Umweltbericht
aufgefihrt.

Die Ausfihrungen im Umweltbericht werden durch die eingefuhrte Arbeitshilfe ,Kompen-
sation des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB* erganzt.

Die Hinweise aus dem Umweltbericht zum Schutzgut Boden sind im Rahmen der Er-
schlieBungsplanung und Bauausfiihrung zu beachten.
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Wasserschutzgebiete

Das Planungsgebiet liegt weder in einem festgesetzten bzw. geplanten Wasserschutzgebiet fir
Trinkwassergewinnungsanlagen noch in einem festgesetzten bzw. geplanten Heilquellenschutzge-
biet.

Gewasser

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt nicht in einem festgesetzten Uberschwemmungs-
gebiet. Allerdings ist im nordwestlichen Teil des Plangebiets ein Gewasser (Langenbach) vorhanden.
Dieses soll verlegt und renaturiert werden, allerdings ergibt sich nicht, aus welchem Grund ein so
kleiner Anschnitt verlegt werden soll.

Im AuBenbereich ist ein beidseitiger 10m breiter Gewasserrandstreifen einzuhalten. Hier diirfen
nach §23 (2) Hessisches Wassergesetz (HWG) keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden. Die
Ausweisung kann ausnahmsweise durch die zustandige Behorde (hier Regierungsprasidium GieBen)
genehmigt werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich nach der Hochwassergefahrenkarte des Hochwasserrisikoma-
nagementplans (HWRMP) Lahn ein kleiner Bereich des stdéstlichen Gewerbegebiets sowie das vor-
gesehene RRB innerhalb der dort ermittelten potenziellen Uberschwemmungsfléachen befinden.

Dem Entwurf des Bebauungsplanes kann vorerst nicht zugestimmt werden.

Mit freundlichen GriiBen

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der geplante Zuschnitt der Gewerbeflachen ist fir die Verlegung maRgeblich.

zu 11.: Dem Hinweis wird entsprochen.

Zum vorhandenen Gewasser (Langenbach) ist im Bebauungsplan bereits ein Gewasser-
randstreifen von 10 m ausgewiesen.

zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Gestaltung des RRB kann auch ein Ausgleich und die Renaturierung
des angrenzenden Grabens mit genutzt werden.

zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die aufgefihrten Anregungen und Hinweise unter 1.-12. werden zum Entwurf des Be-
bauungsplanes entsprechend abgearbeitet.
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Landesamt fir Denkmalpflege hessenARCHAOLOGIE
Hessen | 0> Lanig il

Landesamt dir Denkmalpfiege Hassen  Schists Bisticich 85203 Wiesbada Aktenzeichen

Bearbeiter/in Dr. Sandra Sosnowski
Planungsbiro Holger Fischer Durchwahl (0611) 6906-141

Fax (0611) 6906-137
Konrad-Adenauerstr. 16 E-Mail Sandra.Sosnowski@Ifd-hessen.de
35440 Linden Ih Zeichen

Ihre Nachricht 15.03.2018

Datum 02.05.2018

Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau, Ortsteil Waldgirmes
Bebauungsplan ,Vor dem Polstiick IV* sowie Anderung des FNP in diesem Bereich
Beteiligung der Behorden und sonstiger T6B gemiR § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die vorliegende Planung wird vom Landesamt fir Denkmalpflege, hessenArchadologie, im
derzeitigen Stadium abgelehnt, da nicht sichergestellt ist, dass die 6ffentlichen Belange des
Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) hinreichend
beriicksichtigt werden. Fur das Plangebiet liegt eine geomagnetische Messung aus dem Jahr 2004
vor. Die vorliegenden Unterlagen lassen auf das Vorhandensein von archiologischen
Befundstrukturen im Plangebiet und dem unmittelbaren Umfeld schlieRen.

Es ist damit zu rechnen, dass durch die Bebauung Kulturdenkmaler im Sinne von § 2 Abs. 2
HDSchG (Bodendenkmaler) zerstért werden.

Um Qualitat und Quantitat der archaologischen Befunde zu tiberpriifen und um spater zu fundierten
Stellungnahmen im Rahmen von bauordnungsrechtlichen oder denkmalschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren zu gelangen, ist ein archaologisches Gutachten, d. h. eine vorbereitende
Untersuchung gemaR § 20 Abs. 1 Satz 2 HDSchG erforderlich, deren Kosten vom Plangeber in
seiner Eigenschaft als Verursacher zu tragen sind.

Als vorbereitende Untersuchung sollten sobald wie méglich vor weiteren Planungsschritten innerhalb
des beplanten Geléndes in Abhéngigkeit von der geplanten Bebauung Testschnitte durchgefuhrt
werden, die Auskunft Gber die Befunderhaltung geben sollen, da von ihrem Ergebnis abhangig ist,
inwieweit weitere archaologische Untersuchungen (keine Ausgrabung/weitere
Teilausgrabung/Totalausgrabung) erforderlich sind. In einem beigefiigten Plan sind die Vorgaben zu
den vorzunehmenden Testschnitten zu entnehmen.

Eine Liste zu den Grabungs- und Prospektionsfirmen, die in Hessen zugelassen sind, wird vom
Bundesverband freiberuflicher Kulturwissenschaftler e. V., Adenauerallee 10, 53 113 Bonn geflhrt.
Unter http://www.b-f-k.de/mg-listen/archaeologie-grabungsfirmen.php#list, finden Sie den Link zu der
pdf-Liste der Arché@ologischen Grabungsfirmen, die in Hessen zugelassen sind.

Landesamt fir Denkmalpflege e.archaeologie.wi@lfd-hessen.de .

Hessen d hessen.de hessen
Schloss Biebrich/Ostfligel T +496116906-0/-131 ARCHAOLOGIE
65203 Wiesbaden F +496116906-137

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Landesamt fiir Denkmalpflege, Abt. Archaologie (02.05.2018)

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und auf der Pl e und
in der Begrindung zum Bebauungsplan als Hinweis aufgefihrt.

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Im Vorfeld des Bauantrages und im Zuge des weiteren Verfahrens (Entwurf) des Bebau-

ungsplanes wird ein entsprechendes Archéologisches Gutachten beauftragt. Entspre-
chende Hinweise werden in der Begriindung zum Bebauungsplan aufgefihrt.

zu 3.: Den Anregungen wird entsprochen.

Eine geophysikalische Prospektion wird vor weiteren Planungsschritten beauftragt und
durchgefuhrt. Weitere Hinweise werden in der Begrindung zum Bebauungsplan Uber-
nommen.

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Praktikant
Kommentar
Plankarte hinzufügen


Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme verhilt sich ausschlieRlich zu den éffentlichen
Belangen des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege. Eine gesonderte
Stellungnahme zu den Belangen des Baudenkmalschutzes und der Baudenkmalpflege behilt
sich die Denkmalfachbehérde vor.

Mit freundlichen Griuen
im Auftra

Dr. Sandra Sosnowski
Bezirksarchaologin
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Magistrat der Stadt Wetzlar Postfach 2120 35573 Wetzlar
Amt fur Stadtentwicklung

Planungsbiiro Holger Fischer
Konrad-Adenauer-Str. 16
35440 Linden

Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau, Ortsteil Wald-

girmes

Bebauungsplan ,Vor dem Polstiick IV*

Anderung des Flachennutzungsplanes im Bereich des

Bebauungsplanes

- Beteiligung der Behérden und sonstiger Tréger o6f-
fentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Lahnau plant eine Erweiterung des Gewer-
begebietes ,Am Polstiick* am westlichen Rand des Orts-
teils Waldgirmes. Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die
Grenze zum Wetzlarer Stadtgebiet an.

Die Stadt Wetzlar und die Gemeinde Lahnau haben 2010
gemeinsam einen Antrag auf Zulassung einer Abweichung
von den Festlegungen des Regionalplan Mittelhessen
2010 gestellt. Ziel war die gemeinsame Planung eines
interkommunalen Gewerbegebietes zwischen den Ortstei-
len Naunheim und Waldgirmes, mit einem Gewerbege-
bietsteil auf Wetzlarer Stadtgebiet sowie einem Gewerbe-
gebietsteil auf Lahnauer Gemeindegebiet.

Die urspriingliche Planung (s. das im Rahmen des Ziel-
abweichungsantrags vorgelegte stadtebauliche Entwick-
lungskonzept vom 31.08.2010) beinhaltete einen gemein-
samen Knotenpunkt an der L3285 zur ErschlieBung der
beiden Gewerbegebietsteile. Diese wurden im Konzept
durch eine am Verlauf des Léngenbaches orientierte
Grinachse voneinander getrennt.

Geman der Zielabweichungsentscheidung vom
08.03.2012 wurde eine Abweichung vom Regionalplan
Mittelhessen 2010 ausschlieBlich fiir die auf Lahnauer

STADT WETZLAR

DER MAGISTRAT
Amt fir Stadtentwicklung

Datum:
26.04.2018

Kontakt:
Herr Wunderlich

Zimmer :
244

Telefon:
06441 99-6105

Fax:
06441 98-6104

E-Mail:

grischa.wunderlich@wetzlar.de

Ihr Zeichen:
Wolf/Anders

Ihr Schreiben vom:
15.03.2018

Unser Zeichen:
6101-BLP-La-whg

Unsere Sprechzeiten:
Mo: 08.30-12.00 Uhr
14.00-16.00 Uhr
Do: 08.30-12.00 Uhr
14.00-17.00 Uhr
Fr: 08.30-12.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Hinweis nach § 33 BDSG:
Ihre Daten werden elektronisch

gespeichert.

Postanschrift:
Postfach 2120
35573 Wetzlar

Hausanschrift:
Emst-Leitz-Str. 30
35578 Wetzlar
Telefon: 06441 99-0

www.wetzlar.de

Bankverbindung:
Sparkasse Wetzlar

BLZ 515 500 35
Kto. 11 005 006

SWIFT-BIC: HELADEF1WET
IBAN: DE36 5155 0035 0011 0050 06

und bei anderen
Banken in Wetzlar

Gléaubiger-ldent-Nr.:
DE882ZZ00000055712

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Magistrat der Stadt Wetzlar (15.03.2018)

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Gemeindegebiet geplanten gewerblichen Bauflichen als vertretbar erachtet. Infolgedes-
sen wurde seitens der Stadt Wetzlar die Entwicklung des Wetzlarer Teils des Gewerbege-
bietes in der Priorisierung zu entwickelnder gewerblicher Bauflichen zuriickgestellt. Vor
dem Hintergrund der kaum noch verfiigbaren gewerblichen Bauflichen in bestehenden
Industrie- und Gewerbegebieten im Wetzlarer Stadtgebiet, ist es nach wie vor das Ziel der
Stadt Wetzlar, das Gewerbegebiet in Naunheim mittel- bis langfristig zu entwickeln. Aus
Sicht der Stadt Wetzlar ist es daher unentbehrlich, dass die Siedlungs- und Freiraument-
wicklung zwischen den Ortsteilen Naunheim und Waldgirmes in abgestimmter Art und
Weise erfolgt.

Das nun im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanung geplante Gewerbegebiet ,Vor
dem Polstiick IV entspricht im Umfang in etwa dem im urspriinglichen stadtebaulichen
Entwicklungskonzept auf Lahnauer Gebiet liegenden Gewerbegebietsteil. Dieser wurde
jedoch etwas nach Westen erweitert und dabei auch der Bachverlauf des Langenbachs
nach Westen verlegt. Im Gegensatz zur urspriinglichen Planung wurde dariiber hinaus der
geplante Anschluss an die L3285 nach Osten verlagert.

Zur vorliegenden Planung méchten wir folgende Hinweise und Anregungen geben:

Erschliefung:

Unter Wiirdigung der mittel- bis langfristigen Entwicklungsabsichten der Stadt Wetzlar bit-
ten wir darum, einen potenziellen Knotenpunkt an der L3285 in Abstimmung mit Hessen
Mobil so zu entwickeln, dass die Option einer Anbindung der beiden Gewerbegebietsteile
in Wetzlar und Lahnau an die LandesstraRe auch zukiinftig erhalten bleibt, Wir schlagen
entsprechend des Entwicklungskonzeptes vom 31.08.2010 eine gemeinsame Anbindung
an die L3285 durch die Riickverlagerung des derzeit geplanten Knotenpunktes nach Wes-
ten vor, ggf. auch unter Einbeziehung von Flachen auf Wetzlarer Stadtgebiet. Wir bieten
an, konkrete Mdglichkeiten der Umsetzung unterschiedlicher ErschlieBungsvarianten ge-
meinsam eingehender zu eruieren, auch unter Beriicksichtigung der langfristig-
perspektivischen Option einer Anbindung an die BAB 45.

Freiraumentwicklung:
Laut Vorentwurf des Umweltberichtes soll ein Bereich zwischen dem geplanten Gewerbe-

gebiet und der Trasse der BAB 45 als Wildtierkorridor gesichert werden. Der geplante
Wildtierkorridor ist jedoch nur in Verbindung mit der Entwicklung und Sicherung eines zu-
sammenhéangenden Freiraumkorridors in Nord-Std-Richtung sinnféllig, der notwendiger-
weise auch Wetzlarer Stadtgebiet beriihrt. Aus den derzeitigen Planunterlagen geht der
weitere Verlauf sowie die angestrebte Funktion und Breite des geplanten Wildtierkorridors
nicht hervor. Im Rahmen der Zielabweichung wurde seitens der Oberen Naturschutzbe-
hérde Bedenken vorgetragen hinsichtlich der Barrierewirkung der Antragsflache, die den
Austausch von Teilpopulationen von wanderungsgebundenen Tierarten unterbinden bzw.
Teilpopulationen zum erléschen bringen konne. Aus Sicht der Stadt Wetzlar sollte, auch
mit Blick auf die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes ,Vor dem Polstick IV* nach
Westen, sichergestellt werden, dass Belange des Freiraumschutzes nicht perspektivisch
die Entwicklungsmdglichkeiten eines Wetzlarer Teils des vormaligen interkommunalen

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

zu 3.: Die Anregungen und Hinweise werden bei der weiteren Planung wie folgt
berlicksichtigt:

In Form eines Verkehrsgutachtens wird die Anbindung und Ausgestaltung ggpruft und
entsprechend mit Hessen Mobil abgestimmt. Hier ist ein Abstimmungstermin mit der
Gemeinde Lahnau und Hessen Mobil vorgesehen. Beziglich der Entwicklungsabsichten
der Stadt Wetzlar werden unterschiedliche Erschlieungsvarianten erortert.

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Der Wildtierkorridor wird verbreitet, indem die Parzelle des landwirtschaftlichen Weges
an die tatséchlich vorhandene GroRe des Weges in den Ortlichkeiten angepasst wird.
Insgesamt ist die Breite eines Wildtierkorridors fir die Ausbreitung der Artenvit_elfglt ent-
scheidend. Je breiter der Wildtierkorridor ist, desto grof3er ist die Wahrscheinlichkeit,
dass sich in seinem Inneren eine 6kologisch stabile Zone mit eigenen kIeininn_]atischen
Verhaltnissen und wenigen Stérungen von aufen entwickeln kann. Inwiewe!t die Belan-
ge des Freiraumcharakters nach Westen auf Wetzlarer Gemarkung erweitert werden
kann, soll in Abstimmung mit der Stadt Wetzlar erértert werden.
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Gewerbegebietes einseitig einschranken. Wir bitten darum, die Stadt Wetzlar bei der wei-
teren Planung eines méglichen Wildtierkorridors/Biotopverbunds mit einzubeziehen.

Gegen den Vorentwurf des Bebauungsplanes ,Vor dem Polstiick |V* sowie der geplanten
Flachennutzungsplanénderung im diesem Bereich bestehen seitens der Stadt Wetzlar im

Ubrigen keine Bedenken.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Jente
Amtsleitung

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

zu 5.: Die grundsétzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.
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Naturschutzverbinde

Lavinia Dittmar, 3 Lahnay.| elzgasse

Stellungnahme zum Fléch ung-/Beb pl
"Vor dem Polstiick IV"

Sehr geehrte Damen und Herren,

Durch die aktuelle Planung fiir das Gewerbegebiet Polstiick IV wird
der letzte verbliebene Korridor zwischen Lahnau und Wetzlar zum
Wechseln der verschiedensten bodengebundenen Wildarten
(Rotwild, Wildschweine, Rehwild, Wildkatze, Luchs u.a.m.) auf die
Sudseite der Lahn (und umgekehrt) nahezu geschlossen. Dies ist
umso gravierender, als die Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau
vorsieht, einen weiteren Wanderkorridor mit der durchgehenden
Wohnbebauung zwischen den Lahnauer Ortsteilen Dorlar und
Waldgirmes zu schiiefen.

Insbesondere im Hinblick auf von der genetischen Verarmung
betroffene Arten wie z.B. Rotwild', werden ausreichend breite
Wanderwege benétigt. So fithren die Wanderwege des Rotwildes
aus dem Taunus in Richtung Krofdorfer Forst auch in diesem
Bereich durch die Gemarkung Waldgirmes.

Auch fahrt die derzeitige Planung zu einer absehbaren
Fragmentierung der Landschaft. Dies wiederspricht dem Sinn und
Zweck des §§ 21 BNatSchG, der eine Vernetzung der Biotope als
dauerhafte Sicherung der Population wildlebender Tiere zum Ziel
hat.

Als Biotope von Uberregionaler Bedeutung sind im direkten Umfeld
des Planungsgebietes das NSG Oberwasen bei Naunheim, das
NSG Wilrzberg bei Garbenheim, das LSG Alter Bahndamm und
die Waldgebiete in den Gemarkungen Garbenheim, Naunheim und
Waldgirmes zu nennen.

Wir fordern, dass ein mindestens 80m breiter Korridor fir die
Wanderung der Wildtiere belassen wird und der gesamte Bereich
zwischen der A 45 und dem neuen Gewerbegebiet bis zur Lahn
funktionsgerecht (z. B. durch Bepflanzung), als ,Fernwanderweg"
fur Tiere zu gestalten ist2.Die geforderte Breite von mindestens 8o

' Siehe hierzu: https://Awww.uni-

des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt Wetzlar

Diese Stellungnahme / dieses Schreiben ergeht namens und im Auftrag der
angefiihrten, anerkannten Naturschutzverbinde.

Absender dieses
Schreibens und
verantwortlich zeichnet
Lavinia Dittmar
Pelzgasse 11
35633 Lahnau - Dorlar
mobil 0176-60035444
lavinia.dittmar@jagdverein-
wetzlar.de

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Naturschutzverbande des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt Wetzlar

BUND
Bund fur Umwelt und Naturschutz
Deutschland e. V., Kreisverband
Lahn-Dill

BVNH
Botanische Vereinigung fur
Naturschutz in Hessen e. V.

bGcwy
Deutsche Gebirgs- und
‘Wandervercine, Landesverband
Hessen
(A

HGON
Hessische Gesellschaft fur
Omithologie und Naturschutz ¢. V.,
Arbcitskreis Lahn-Dill

LJV
Landesjagdverband Hessen
¢. V., Kreisjagdvereine Wetzlar
und Dillenburg

NABU
Naturschutzbund Deutschland ¢.
V, Kreisverband Lahn-Dill

SDw
Schutzgemeinschaft Deutscher
Walde.V.

VHF
Verband Hessischer.
Fischere. V.

giessen.de/fbz/fb10/institute_klinikum/zentral/wildbiologie/projekte/Krofdorfer%20Forst
2 Siehe hierzu BfN Skript 465/2017 Grunbriicken, Faunatunnel und Tierdurchlasse-Anforderungen an

Querungshilfen

Beschlussempfehlungen

zu 1.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die vorliegende Planung des Gewerbegebietes Polstiick 1V sieht im stidwestlichen Plan-
bereich eine Flache fir Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft vor. Diese hat sowohl einen Zweck als Kalt- und Frisch-
raumkorridor als auch als Wildtierkorridor zwischen Lahnau und Wetzlar.

Dieser Freihaltungsbereich betragt 40 m und wird noch um die Wegeparzelle verbreitert,
da diese in den Ortlichkeiten deutlich kleiner als die tatséchliche Parzelle in den Katas-
tergrundlagen ist.

zu 2.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.

An der bisherigen Ausweisung des Wildtierkorridors wird bis auf eine kleinere Verbreite-
rung um die nicht in Anspruch genommene Wegeparzelle fest gehalten. Die Breite des
Wildtierkorridors ist entscheidend flr die Ausbreitung der Artenvielfalt. Je breiter der
Wildtierkorridor ist, desto grof3er ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in seinem Inneren
eine Okologisch stabile Zone mit eigenen kleinklimatischen Verhéaltnissen und wenigen
Stérungen von auflen entwickeln kann. Inwieweit die Belange des Freiraumcharakter_s
nach Westen auf Wetzlarer Gemarkung erweitert werden kann, soll in Abstimmung mit
der Stadt Wetzlar erdrtert werden.
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m ist angelehnt an die bisherigen Erkenntnisse zur Breite von Querungshilfen fir Wildtiere®.

Auch die Wildkatze kommt rund um das Planungsgebiet in den Gebieten Krofdorfer Forst,
Hohensolms, Stoppelberg, GroBrechtenbach und Burgsolms vor. Getrennt sind diese
Gebiete durch B 49 und A 45.

Die derzeit ausgewiesenen 50m fiir den Korridor liegen zudem teilweise im Bereich der
Bauverbotszone ,Autobahn®. Diese als Flache fiir Wildwechsel ,absichtlich* einzuplanen ist
nicht sachgerecht, da der effektive Wechselbereich auf weniger als 20m begrenzt wird.

Da der gesamte Bereich siid- und siidwestlich des Gewerbegebietes derzeit intensiv als
Rad- und Spazierweg stark genutzt wird, besteht die Gefahr dass durch Hunde und
Menschen eine Beunruhigung erfolgt und Wild in Richtung Autobahn getrieben wird. Hier
fordern wir aus Griinden der Verkehrssicherheit einen massiven Zaun entlang der A 45
welcher das Wild von der Autobahn abhélt und das Wild unter der A 45 hindurch in Richtung
Lahn leitet.

Ein besonderes Hindemnis ist das neu angelegte Auffangbecken fiir das Abwasser der A 45
stdlich des geplanten Gewerbegebietes. Dieser Bereich ist bereits eingez4unt und leitet Wild
in die Béschung der A 45.

Die Einbeziehung und damit einhergehende Renaturierung des Langebachs ist zu begrifen
muss aber in der Gestalt erfolgen, dass dies zum eine auf seiner gesamten Lange
durchgefiihrt wird und auch in Abstimmung mit der Stadt Wetzlar erfolgt, da der Bach beide
Gemeinden durchflieRt. Quelle und Miindung liegen im Wetzlarer Gebiet, sein Verlauf liegt
zu mehr als 80% in einem kiinstlichen Bett. Die im Bebauungsplan aufgefiihrte Verlegung
nach Westen kann hier nicht als MaRnahme geniigen.

Ein weiterer zu beachtender Aspekt ist die klimatische Bedeutung des Gebietes. Schon zum
Zeitpunkt der Planung des Gebietes ,Vor dem Polstiick III* war der vorgesehene Bereich im
RROPM 1995 als ,Regionaler Griinzug*(begriindet durch klimatische Bedeutung des
Bereichs), Gebiet landwirtschaftlicher Nutzung und Pflege sowie Gebiet landwirtschaftlich
wertvoller Bdden dargestellt. Im RPM 2001 ist das Gebiet als Bereich fiir besondere
Klimafunktionen gekennzeichnet. Es wurde im Zusammenhang mit dem damals in Auftrag
gegebenen Gutachten zur Kaltluftentstehung und Kaltluftabfluss im Bereich des Langebachs
eine Anderung des RROPM 1995 beantragt, um somit die gewerbliche Nutzung im Rahmen
der Abwagung zuzulassen. Die Abweichung vom RROPM 1995 wurde zwar zugelassen,
allerdings wurde die Flache auf 2,5 ha begrenzt. Zudem wurde eine Bebauung nur 8stlich
der Grenze der Kaltluftschneise zugelassen °.

Warum nunmehr eine nur noch 50m breite Schneise zur Erfiillung dieser Funktion
ausreichend sein soll erschliefit sich nicht.

Da der Grenzweg im Planungsbereich zwischen Lahnau und Wetzlar wallartig erhéht
(ehemaliger Bachlauf des Langenbachs) stdlich der L 3285 verlauft, wird der bodennahe
Kaltluftstrom im ostwértigen Teil durch die geplante Bebauung im Abfluss in die tiefer
gelegene Lahnaue stark behindert. Eine weitere Folge wird die Bildung von bodennahen
Kaltluftseen im Bereich der nérdlich liegenden LandesstraRe sein.

3 Praxisbericht Wildtierkorridore & Waldaufwertung-Ergebnisse und Erfahrungen des Projekts
Wildkatzensprung*

4 http://www.bund-
hessen.de/fileadmin/bundgruppen/bcmsivhessen/01_themen_und_projekte/natur_und_artenschutz/wil
dkatze/wildkatzenwegeplan_gr.jpg

“Quelle: Klimawandel und Regionalplanung in Hessen Evaluation regionalplanerischer Aussagen zu
klimarelevanten Themen in ausgewahiten hessischen Regionalpl4nen. Diplomarbeit von Frank Selle
https://www.uni-giessen. de/fbz/fb07/fachgebiete/geographie/bereiche/raum-
stadtgeographie/dateien/da_frank_selle Aufgerufen am 09.04.2018

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Fir das vorliegende Plangebiet ist nur die Renaturierung des Léangenbachs im Planbe-
reich vorgesehen.

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Gemeinde Lahnau hat bereits im Rahmen des Interkommunalen Gewerbegebietes
Naunheimer Straf3e mit der Stadt Wetzlar ein Zielabweichungsantrag von den Zielen des
Regionalplans Mittelhessens 2010 durchgefiihrt. Mit dem Ergebnis, dass der Gemeinde
Lahnau die jetzt zur Beplanung vorliegende Flache zugebilligt wurde.

Neben der grundsétzlichen Bertcksichtigung der Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege im Zuge der weiteren Planungen kann mit dem geplanten Standort im
Zusammenhang mit den naturrdumlichen und lokalklimatischen Gegebenheiten schliel3-
lich auch den Anforderungen an eine Bebauung innerhalb des Kaltluftentstehungsgebie-
tes im Bereich des Langenbaches Rechnung getragen werden, da das geplante Gewer-
begebiet hinsichtlich Lage und Umfang entsprechend der Ergebnisse eines Klimagut-
achtens! aus dem Jahr 2009 ausgestaltet werden soll und dabei insbesondere durch die
Lage und Anordnung der geplanten Gewerbeflachen sowie die Ausweisung von ergén-
zenden Grunflachen eine Beeintrachtigung der lokalklimatischen Verhdltnisse (Kaltluf-
tentstehung und -abfluss) nicht erwarten lasst. Darliber hinaus erfolgte eine vertiefende
umweltfachliche Bewertung im Rahmen des Umweltberichts zur Strategischen Umwelt-
prufung (SUP) zum Interkommunalen Gewerbegebiet Naunheimer Straf3e mit der Stadt
Wetzlar.

1 Stadt Wetzlar und Gemeinde Lahnau, Klimagutachten Interkommunales Gewerbegebiet Wetz-
lar-Lahnau, Buro fir Umweltbewertung und Geodkologie, Dr. rer. nat. H. Ernstberger, 35396
GieRen-Wieseck, Marz 2009.
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Fur eine persénliche Riicksprache stehe ich lhnen unter 017660035444 oder Email gerne
zur Verfugung.

Lavinia Dittmar

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB
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Planungsbiiro

Holaer Fischer Bearbeiter/in: Astrid Josupeit
9 See, Telefon +49 641 303-2352

Konrad-Adenauer-Stralte 16 Telofax: 140641 3035107
E-Mail. astrid josupeit@rpgi.hessen.de
35440 Linden Ihr Zeichen: Wolf/Anders

Ihre Nachricht vom 15.03.2018

Datum 20. April 2018

Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau
hier: Bebauungsplan ,\Vor dem Polstiick IV* im Ortsteil Waldgirmes

Verfahren nach § 4(1)BauGB

Ihr Schreiben vom 15.03.2018, hier eingegangen am 21.03.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Sicht der von mir zu vertretenden Belange nehme ich zur o. g. Bauleitplanung
wie folgt Stellung:

Obere Landesplanungsbehdrde
Bearbeiter: Herr Bellof, Dez. 31, Tel. 0641/303-2429

MaRgeblich fur die raumordnerische Beurteilung des Vorhabens sind die Vorgaben
des Regionalplans Mittelhessen 2010 (RPM 2010).

Der Geltungsbereich wird im RPM 2010 als Vorranggebiet (VRG) fiir Landwirt-
schaft festgelegt, sodass die Planung dem Ziel 6.3-1 widerspricht. Mit der Ent-
scheidung vom 08.03.2012 Uber einen gemeinsamen Zielabweichungsantrag der
Stadt Wetzlar und der Gemeinde Lahnau vom 19.11.2010 wurde die Abweichung
vom RPM 2010 teilweise und unter MaBgaben zugelassen. Der vorgelegte B-Plan-
Entwurf betrifft ausschlieRlich den zugelassenen Teil der Zielabweichungsent-
scheidung (ZAE).

Jedoch wurden 3 der 6 MaRgaben in dem vorgelegten Planentwurf nicht oder nur

unzureichend erfullt.

1.) Lt. MaRgabe Nr. 1 der ZAE sollte im FNP ein nordéstlich des Sport- und Fest-
platzes Dorlar als Gewerbeflache dargesteliter Bereich ,Am Rémerlager/Beim

Hausanschrift Servicezeiten Fristenbriefkasten

35390 GieRlen + Landgraf-Philipp-Platz 1 7 Mo. - Do. 08:30 - 12:00 Uhr 35390 GieRen
Postanschrift 13:30 - 15:30 Uhr Landgraf-Philipp-Platz 1 - 7
35338 Gieien + Postfach 10 08 51 Freitag  08:30 - 12:00 Uhr

Telefonzentrale: 0641 303-0

Zentrales Telefax: 0641 303-2197
Zentrale E-Mail: poststelle@rpgi. hessen.de
Internet: http:/Mww.rp-giessen de

oder nach Vereinbarung
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Reqgierungspréasidium GieRen, Dez. 32 (20.04.2018)

Beschlussempfehlungen

Obere Landesplanungsbehdrde

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung
wie folgt berlicksichtigt:

Die aufgefuihrten MafRgaben des gemeinsamen Zielabweichungsverfahrens der Stadt
Wetzlar und der Gemeinde Lahnau vom 08.03.2012 vom Regionalplan Mittelhessen
2010 werden in den Bebauungsplan aufgenommen.

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren
wie folgt beachtet:

Die urspriingliche Tauschflache norddstlich des Sport- und Festplatzes in Dorlar wird im
wirksamen FNP als Gewerbeflache dargestellt und ist im Rahmen des Bauleitplanverfah-
rens im Zuge der FNP-Anderung als landwirtschaftliche Flache dargestellt gewesen.
Allerdings ist die Flache ,Am Rdmerlager® aufgrund der hohen Nachfrage der dort an-
sassigen Betriebe und der Alternativiosigkeit wieder erneut als gewerbliche Bauflache in
Planung. Die bisherige Tauschregelung von Flachen muss daher mit dem Dez. 31 beim
RP erneut abgestimmt werden.
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Eberacker, Gemarkung Dorlar, Flur 2 als Tauschflidche wieder als landwirt-
schaftliche Flache dargestellt werden.

Durch ein weiteres, zwischenzeitlich durchgefiihrtes Zielabweichungsverfah-
ren (ZAV) ,Am Roémerlager* (ZAE vom 31.01.2017) wurde diese Flache aller-
dings durch eine gleichgroRe Fliche im Westen von Dorlar ersetzt. Die dafir
notwendige Anderung des FNP muss erst im noch ausstehenden Verfahren
zu einem B-Plan ,Am Rémerlager” erfolgen.

Diese MaBgabe ist somit fiir den vorliegenden Plan obsolet, aus Transpa-
renzgriinden sollte in der Begriindung dieser Zusammenhang erldutert wer-
den.

Aus den Unterlagen ist nicht zu erkennen, dass im Vorfeld der Planung eine
Abstimmung mit dem zustandigen Amt fur Straen- und Verkehrswesen er-
folgt ist.

In der MaRgabe zur ZAE wird explizit die Einhaltung einer Bauverbotszone im
10 m Puffer um das FlieRgewssser sLangerbach® vorgegeben. Dariiber hinaus
ist dieses Bauverbot auch in den Bereichen einzuhalten, in denen Aueboden
vorkommen. Diese einschrankende MaRgabe resultiert aus den Bewertungen
des Umweltberichtes zum ZAV, Buro Holger Fischer, (Stand 10/2010, Bear-
beiter Pohl, Reif), Seite 7.

Der Plan-Entwurf sieht in der Nordwestspitze des Geltungsbereiches aber ein
Baufenster vor, das lediglich 6,5 m Abstand zum Gewssserrand ausweist. In
der Begriindung als auch in der Plankarte wird die Ausgrenzung von Auebé-
den im Geltungsbereich des B-Planes Uberhaupt nicht mehr angesprochen
oder dargestellt.

Die Durchgriinung des Gebietes wird insbesondere durch die textlichen Fest-
setzungen unter Nr. 1.3, Nr. 1.5 und Nr. 2.4 grundsaétzlich gewahrleistet, so-
dass diese MaRgabe erfiillt wird. In der Chronologie der textlichen Festset-
zungen fehlt offensichtlich eine Nr. 1.4 ?)

In den textlichen Festsetzungen zum Planentwurf findet sich unter Nr. 4.2 der
Hinweis auf die Informationspflicht der zusténdigen Behérden bei Hinweisen
auf Bodendenkmaler. Diese MaRgabe der ZAE ist damit erfiillt.

Die Festsetzung zum Ausschluss des Einzelhandels im Gewerbegebiet mit
Ausnahme einer ,Selbstvermarktungsklausel fehit bislang in den textlichen
Festsetzungen zum Entwurf:

Folgenden Wortlaut empfehle ich in die Festsetzungen aufzunehmen:

»Im G begebiet/Im Industriegebiet sind Einzelhandelsbetriebe sowie
Verkaufsstellen von Gewerbe- bzw. Industriebetrieben, die sich ganz o-
der teilweise an Endverbraucher wenden, nicht zugelassen. Ausnahms-
weise zuldssig sind nur solche Einzelhandelsbetriebe, die in unmittelba-
rem rdumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit produzierenden
Gewerbe- bzw. Industriebetrieben stehen und nicht mehr als insgesamt
200 m* Verkaufs- und Ausstellungsfliche haben.“

Dabei stellt die formulierte Ausnahme (Selbstvermarktungsklausel) nach § 31
Abs. 1 BauGB eine Ermessensentscheidung dar. Die GréRenbegrenzung auf
200 m? Verkaufs- bzw. Ausstellungsflache dient nicht der Beschreibung eines
Betriebstyps, sondern der Rechtsklarheit, in dem das Ermessen in eine be-
stimmte Richtung gelenkt wird und damit den Missbrauch des Ermessens
durch die Zulassung ubergroRer Geschfte ausschlieft.

Im Hinblick auf die erforderliche Begriindung der Festsetzung verweise ich —
neben der bestehenden grundsatzlichen Anpassungspflicht der Bauleitpla-
nung an die Ziele der Raumordnung - inhaltlich auf die regionalplanerische
Begriindung zu Ziel 5.4-10. In einem mehrfach bestétigten Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts (Urteil vom 30.06.1989, Az.: 4 C 16.88) wurde neben der
0.g. Festsetzung auch deren Begriindung bestétigt, die im Wesentlichen auf
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zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Ein Abstimmungstermin mit Hessen Mobil zur verkehrlichen .Anbindung und zum Ver-
kehrsknotenpunkt wird stattfinden und die Ergebnisse werden in den Entwurf eingearbei-

tet.

zu 4.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der
weiteren Planung wie folgt berticksichtigt:

Das Baufenster wird im Bereich der Bauverbotszone zum Gewasser ,Langerbach® zu-

ruck genommen, sodass der Abstand 10 m betréagt. Zuséatzlich wird dzis Bauverb_(_Jt in den
Bereichen in denen Auebdden vorkommen im Rahmen der Umweltpriifung gepruft.

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Nummerierung der Textli-
chen Festsetzung wird redaktionell berichtigt.

zu 6.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Selbstvermarktungsklau-
sel wird in die Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen.
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der Sicherung der vorhandenen gewerblichen Nutzung, dem Ausschluss von
typische Gewerbenutzungen beeintrachtigende Nutzungen, sowie dem Schutz
von stadtebaulich integrierten Einzelhandelsnutzungen fuf3t.

Den MaRgaben der Zielabweichungsentscheidung ist vollstandig nachzukommen.
Die Planung ist z. Zt. noch nicht an die Erfordernisse der Raumordnung angepasst

Grundwasser, Wasserversorgung
Bearbeiterin: Frau Schweinsberger, Dez. 41.1, Tel. 0641/303-4138

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus Sicht der von mir zu vertretenen Be-
lange keine Bedenken. Das Plangebiet befindet sich auBerhalb eines amtlich fest-
gesetzten Wasserschutzgebiets.

Oberirdische Gewasser, Hochwasserschutz
Bearbeiter: Herr Waldeck, Dez. 41.2, Tel. 0641/303-4188

Gegen den Bebauungsplan bestehen aus Sicht der von hier aus zu vertretenden
Belange keine Bedenken.

Gewa , deren Gewa randstreifen sowie amtlich festgestellte Uberschwem-
mungsgebiete werden durch das Vorhaben nicht beriihrt.

Kommunales Abwasser, Gewassergiite
Bearbeiterin: Frau Sanow, Dez. 41.3, Tel. 0641/303-4226

Die Zustandigkeit liegt beim Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Fachdienst
26.2 ,Wasser- und Bodenschutz* Wetzlar.

Industrielles Abwasser, wassergefdhrdende Stoffe, Grundwasserschadens-
félle, Altlasten, Bodenschutz

Bearbeiterin: Frau Wagner, Dez. 41.4, Tel. 0641/303-4277

Nachsorgender Bodenschutz:

In der Altflachendatei (AFD) des Landes Hessen beim Hessischen Landesamt fur
Naturschutz, Umwelt u. Geologie (HLNUG) sind alle seitens der Kommunen ge-
meldeten Altflachen (Altablagerungen und Altstandorte) sowie sonstige Flachen
mit schadlichen Bodenveranderungen erfasst.

Nach entsprechender Recherche ist festzustellen, dass sich im Planungsraum kei-
ne entsprechenden Flachen befinden.

Da die Erfassung der Grundstiicke mit stillgelegten gewerblichen und militarischen
Anlagen -soweit auf ihnen mit umweltrelevanten Stoffen umgegangen wurde (Alt-
standorte)- in Hessen zum Teil noch nicht flichendeckend erfolgt ist, sind die Da-
ten in der AFD nicht vollstandig. Deshalb empfehle ich lhnen, weitere Informatio-
nen (z.B. Auskinfte zu Betriebsstilllegungen aus dem Gewerberegister) bei der
Wasser- und Bodenbehorde des Lahn-Dill-Kreises und bei der Gemeinde Lahnau
einzuholen.

Hinweis:

Uber die elek ische D. lle DATUS mobile bzw. DATUS online steht den Kommu-
nen ebenfalls FIS-AG (kommunal beschrénkt) zur Verfiigung. Nach § 8 Abs. 4 HAItBodSchG sind

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und durch die Erfullung der Maf3-
gaben zum Entwurf entsprechend bertcksichtigt.

Grundwasser, Wasserversorgung

zu 9.: Die grundsétzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.

Oberirdische Gewéasser, Hochwasserschutz

zu 10.: Die grundsétzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.

Kommunales Abwasser, Gewassergite

zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Industrielles Abwasser, wassergefahrdende Stoffe, Grundwasserschadensfille, Altlas-
ten, Bodenschutz

zu 12.: Die grundsétzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.

zu 13.: Die Hinweise werden im Umweltbericht aufgefiihrt.

Im Zuge der nachfolgenden Planungsebenen gilt es die entsprechenden Hinweise zu
beachten.
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und off i htliche Entsorgungspfiichtige verpflichtet, die ihnen vorliegenden Er-
kenntnisse zu Altflachen dem HLNUG so zu abermitteln, dass die Daten im Bodeninformationssys-
tem nach § 7 erfasst werden konnen. Dies hat in elektronischer Form zu erfolgen.

Auch die Untersuchungspflichtigen und Sanierung. rtlichen sind v i¢ , die von ihnen
vorzulegenden Daten aus der Untt hung und Sanie g der verfah iihrenden Behérde in
elektronischer Form zu dbermitteln.

Wenden Sie sich bitte an das HLNUG oder entnehmen Sie weitere Infos sowie Installations- und Be-

dienungshinweise unter: https/www. hinug.de/themen/altlasten/datus.html .
Vorsorgender Bodenschutz:

Boden ist wie Wasser und Luft eine unersetzbare Ressource und Lebensgrundla-
ge fur Tiere, Pflanzen und Menschen. Der Boden erfiillt vielfaltige und essentielle
natirliche Funktionen. Die Funktionen des Bodens sind auf Grundlage des Bun-
desbodenschutzgesetzes nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen.

In den vorliegenden Unterlagen werden die Belange des Bodenschutzes darge-
stellt. Es wird zur Versiegelung von Béden kommen, was zu einem Totalverlust der
Bodenfunktionen an dieser Stelle fiihrt.

Der Verlust an Bodenfunktionen ist bodenspezifisch zu kompensieren. An-
gemessene KompensationsmaRnahmen und deren Bewertung finden sich in der

Arbeitshilfe ,Kompensation des Schutzguts Boden in der Bauleitplanung nach

BauGB" (HLNUG Heft 14, 2018)

Den Empfehlungen / Anweisungen zum Schutz des Bodens im Umweltbericht ist
Folge zu leisten.

Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen

Bearbeiter: Herr Weller, Dez. 42.2, Tel. 0641/303- 4371

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Abfallentsorgungsanlagen / Deponien
im Sinne von § 35 Abs. 1, 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz (K"WG) betroffen.

Aus abfallwirtschaftlicher Sicht bestehen somit keine Bedenken gegen das bau-
leitplanerische Verfahren.

Bei Erdarbeiten zur Auffiillung der Flache im Plangebiet darf nur Bodenaushub
(AVV 17 05 04 — Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03*
fallen; AVV 20 02 02 — Boden und Steine) verwendet werden, welcher die Schad-
stoffgehalte bis Z 0 nach LAGA M 20 (Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Abféllen) einhalt.

Im Falle der Verwertung zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht
sind die bodenartspezifischen Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutzverordnung
(BBodSchV) zu beachten.

Auf die Vorgaben im Merkblatt ,Entsorgung von Bauabfillen" (Baumerkblatt,
Stand: 10.12.2015) der Regierungsprasidien in Hessen wird verwiesen (www.rp-
giessen.hessen.de, Umwelt & Natur, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, Baustellen-
abfélle).

Das Baumerkblatt enthalt Informationen im Hinblick auf eine ordnungsgemaRe Ab-
falleinstufung, Beprobung, Trennung und Verwertung/Beseitigung von Bauabfallen
(z. B. Bauschutt und Bodenaushubmaterial sowie gefahrliche Bauabfille).

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanalgen

zu 14.: Die grundsétzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren bzw. .der ErschlieBungspla-
nung sind die vorgebrachten Anregungen und Hinweise nachzuweisen.
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Immissionsschutz Il
Bearbeiter: Herr Meuser, Dez. 43.2, Tel. 0641/303-4421

Folgende Erganzungen zum Vorentwurf sind aus immissionsschutzrechtlicher
Sicht erforderlich:

Der kleinste Abstand zwischen der Freileitung und der Bauverbotszone ist zu be-
malen.

Um die Einwirkungen der Autobahn auf das Plangebiet beurteilen zu kénnen ist
eine Gerauschimmissionsprognose zu erstellen, da eine — ausnahmsweise —
Wohnnutzung im Gewerbegebiet méglich ist.

Bergaufsicht
Bearbeiter: Herr Ebert, Dez. 44, Tel. 0641/303-4516

Der Geltungsbereich der 0.g. Bauleitplanung liegt im Gebiet von einem angezeig-
ten Bergwerksfeld, in dem Bergbau umgegangen ist. Laut den mir vorliegenden
Unterlagen jedoch auBerhalb des hier beplanten Bereichs.

Landwirtschaft
Bearbeiter: Herr Meisinger, Dez. 51.1, Tel. 0641/303-5125

Bezuglich der o. g. Bauleitplanung werden aus Sicht des von mir zu vertretenden
Belanges Landwirtschaft keine Bedenken vorgetragen.

Obere Naturschutzbehérde
Bearbeiterin: Frau Smolarek, Dez. 53.1, Tel. 0641/303-5536

Der Uberwiegende Teil der Planung ist weder von einem Landschaftsschutzgebiet
oder Naturschutzgebiet betroffen. Das geplante Regenriickhaltebecken in der Flur
19, Flurstiicke 230 — 232 liegt jedoch im Geltungsbereich der Landschaftsschutz-
verordnung ,Auenverbund Lahn-Dill* vom 06.12.1996 (StAnz. 52/53/1996 S. 4327)
in der derzeit giltigen Fassung.

Grundsatzlich besteht ein Widerspruch zwischen den Inhalten der Landschafts-
schutzgebietsverordnung und den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans.
Um diesen Widerspruch aufzulésen bedarf es entweder einer Entlassung der Fla-
chen aus dem LSG oder einer Ausnahmegenehmigung nach § 3 der Schutzge-
bietsverordnung.

Beide Verfahren bedirfen eines Antrages.

Ein Verfahren zur Entlassung der Flache aus dem Landschaftsschutzgebiet liegt
mir zurzeit nicht vor und wird auch eher kritisch gesehen.

Fur eine Ausnahmeregelung von der Landschaftsschutzgebietsverordnung bedarf
es ebenfalls eines Antragverfahrens welches bei der zusténdigen unteren Natur-
schutzbehérde zu stellen ist.

Obere Forstbehérde
Bearbeiter: Herr Zimmermann, Dez. 53.1F, Tel. 0641/303-5591

Beim derzeitigen Planungsstand werden durch den Bebauungsplan keine forstli-
chen Belange beruhrt.

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Immissionsschutz |l

zu 15.: Der Hinweis wird in der Plankarte ergéanzt.

zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis und im weiteren Verfahren beachtet:

Es wird ein Immissionsgutachten beauftragt und die entsprechenden Hinweise bzw.
schallmindernde MalRnahmen werden mit in den Bebauungsplan aufgenommen

Bergaufsicht

zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Landwirtschaft

zu 17.: Die grundsétzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.

Obere Naturschutzbehérde

zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Anregung auf die Lage des Regenrickhaltebeckens im Landschaftsschutzgebiet
LAuenverbund Lahn-Dill* wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren wie
folgt berticksichtigt:

Die Planung wird dahingehend Uberarbeitet, dass im Bebauungsplan eine Festsetzung
zur naturnahen Gestaltung des Regenruckhaltebeckens aufgenommen wird.

Zum zweiten Verfahrensschritt (Entwurf) wird bei der Oberen Naturschutzbehdrde des
RP Giel3ens ein entsprechender Antrag auf Entlassung oder Ausnahmegenehmigung
des Regenrickhaltebeckens aus dem Landschaftsschutzgebiet ,,Auenverbund Lahn-Dill*
gestellt.
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Bauleitplanung
Bearbeiterin: Frau Josupeit, Dez. 31, Tel. 0641/303-2352

Aus planungsrechtlicher Sicht weise ich auf Folgendes hin:

Mit der Anderung des BauGB 2017 werden an die Beteiligung der Offentlichkeit
nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB zusatzliche Anforderungen gestellt. Im Regelfall
bleibt es bei der Auslegungsfrist von einem Monat, bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes ist eine angemessene langere Auslegungsfrist zu wahlen.

Nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d BauGB ist es far die
Rechtswirksamkeit eines Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn bei Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes nicht fiir die Dauer einer angemessenen lan-
geren Frist ausgelegt worden ist und die Begriindung fir die Annahme des
Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist. Damit diese
Planerhaltungsvorschrift ggf. zur Anwendung kommen kann, sollten die
Gemeinden generell festhalten, ob und aus welchen Griinden aus ihrer
Sicht kein wichtiger Grund vorliegt, der eine Verldngerung der Auslegung
erfordert.

Der Inhalt der ortsiiblichen Bekanntmachungen nach § 3 Abs. 2 Satz 2
BauGB und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen
sind neben der Einstellung in das Internet iiber ein zentrales Internetportal
des Landes zugénglich zu machen. Der Verpflichtung zur Einstellung in
das Internet ist gentigt, wenn die auszulegenden Unterlagen, etwa tiber
das Internetportal der Gemeinde, fiir die Offentlichkeit auffindbar und ab-
rufbar sind. Die Gemeinde sollte in geeigneter Weise dokumentieren, dass
die Unterlagen ber das Internet auffindbar und abrufbar waren. Hierfar
kommen auch technische Méglichkeiten (z. B. Screenshots) in Betracht.

Nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe e BauGB ist es fiir die
Rechtswirksamkeit des Bauleitplans unbeachtlich, wenn der Inhalt der Be-
kanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in das Internet
eingestellt, aber nicht tiber das zentrale Internetportal des Landeszugéng-
lich ist. Ein Versto gegen die originar gemeindliche Verpflichtung zur Ein-
stellung in das Internet fuhrt damit zu einem beachtlichen Fehler.

Setzt ein Bebauungsplan zum Ausgleich des planbedingten Eingriffs in
Natur und Landschaft Flachen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB an anderer
Stelle fest, so gehéren auch diese Ausgleichsflichen zum raumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans. Aus der Bekanntmachung der Ausle-
gung des Bebauungsplanentwurfs muss sich in solchen Fallen hinreichend
deutlich das Vorhandensein und die Lage solcher Ausgleichsflachen erge-
ben, um die von § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB geforderte ,AnstoRfunktion® zu
erreichen (Hess. VGH, Urteil v. 18.05.2017 - 4 C 2399/15.N -).

Mit freundlichen GruRen

Im Auftrag

Josupeit

Auswertung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Obere Forstbehérde

zu 19.: Die grundsétzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen

Bauleitplanung

zu 20.: Die nachfolgenden Regelungen gemaR BauGB-Novelle 2017 werden bei der
vorliegenden Bauleitplanung beachtet.
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